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Management Summary 

AUSGANGSLAGE UND ZIEL 

Die Diskussion um die Finanzierung der Betreuungsleistungen für ältere Personen ist mit der 
Einreichung der Motion 18.3716 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrats (SGK-N) zur Finanzierung von betreutem Wohnen über Ergänzungsleistungen 
erst angelaufen. Nach heutigem Wissensstand gibt es jedoch kaum Daten zum Bedarf und 
den Kosten der Betreuung zu Hause, welche als Grundlage für politische Diskussionen her-
angezogen werden könnten.  

Das Ziel dieser explorativen Studie im Auftrag von Pro Senectute Schweiz ist die Schätzung 
des objektivierten Bedarfs an ambulanten, nicht von der Krankenversicherung gedeckten Be-
treuungsleistungen, der zu Hause lebenden älteren Personen ab 63 Jahren sowie der damit 
verbundenen Kosten. Unter objektiviertem Bedarf verstehen wir den von Expertinnen und Ex-
perten geschätzten Bedarf an Leistungen unter Berücksichtigung der individuellen körperli-
chen und kognitiven Einschränkungen. Wir werden im Folgenden auch von «bedarfsgerechter 
Betreuung» sprechen. Die Studie beschränkt sich auf formelle Betreuungsleistungen, d.h. auf 
Leistungen, die durch Personen (Freiwillige oder Erwerbstätige) erbracht werden, die für Or-
ganisationen arbeiten. Nicht eingeschlossen ist die informelle Hilfe durch Familie, Freunde und 
Nachbarn. 

METHODISCHES VORGEHEN 

Zur Schätzung der bedarfsgerechten Betreuung wurde eine Expertenbefragung durchgeführt. 
Die Expertinnen und Experten beurteilten den Bedarf für 20 Falltypen mit unterschiedlichen 
Alltagseinschränkungen, die aus einer Clusteranalyse - basierend auf Daten einer repräsen-
tativen Befragung der älteren Bevölkerung in der Schweiz - abgeleitet wurden.  

Zur Kostenberechnung pro Falltyp wurden drei unterschiedliche Methoden angewendet. Die 
erste Methode basierte auf den Angebotspreisen der drei grössten Anbieter von Betreuungs-
leistungen in der Schweiz (non-profit Spitex, Pro Senectute, Schweizerisches Rotes Kreuz; 
Methode M1), die zweite auf den Löhnen der Leistungserbringenden (Methode M2.1 und 
M2.2) und die dritte auf den Vollkosten, die bei den Pro Senectute Organisationen anfallen 
(Methode M3).  

Die Hochrechnung basiert auf re-kalibrierten Hochrechnungsgewichten. Mit Hilfe dieser Hoch-
rechnungsgewichte wurde in einem ersten Schritt für jeden der 20 Falltypen ermittelt, wie viele 
Personen in der Schweiz diesem Falltypen entsprechen. Der gesamtschweizerische Betreu-
ungsbedarf sowie die -kosten wurden berechnet, indem die Anzahl Personen pro Falltyp mit 
dem Bedarf pro Falltyp und den Kosten pro Falltyp multipliziert und über alle Falltypen hinweg 
addiert wurden. 

RESULTATE 

Bedarf an Betreuungsleistungen: Gemäss unseren Resultaten benötigen 662'384 Personen 
ab 63 Jahren in der Schweiz (42%) mindestens eine Betreuungsleistung, damit sie zu Hause 
bedarfsgerecht betreut sind. Bei alleinlebenden Personen ist dieser Anteil deutlich höher 
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(60%) als bei nichtalleinlebenden (34%). Der Bedarf an Betreuung ist in Bezug auf «Soziale 
Aktivität», «Sport ausser Haus», «Haushaltshilfe» und «Besuchs- und Begleitdienst» am 
grössten. Diese vier Betreuungsleistungen zusammen machen 75% aller Leistungen aus.  

Kosten: Die Kosten für eine bedarfsgerechte Betreuung aller zu Hause lebenden Seniorinnen 
und Senioren in der Schweiz schätzen wir auf 349 bis 466 Millionen CHF pro Monat, also 
schätzungsweise 4.2 – 5.6 Mia. CHF pro Jahr. Wobei die vier häufigsten Betreuungsleistungen 
(«Soziale Aktivität», «Sport ausser Haus», «Haushaltshilfe» und «Besuchs- und Begleit-
dienst») 82% der Kosten ausmachen.  

Sowohl bei Alleinlebenden als auch bei Nichtalleinlebenden fallen die höchsten Betreuungs-
kosten für Personen an, die sich einsam fühlen, aber sonst keinerlei körperliche oder kognitive 
Einschränkungen aufweisen. Sie sind laut unseren Schätzungen aufgrund ihrer hohen Anzahl 
(N = 159’784) für 31% der gesamten bedarfsgerechten Betreuungskosten in der Schweiz ver-
antwortlich (insgesamt 108 – 145 Mio. CHF pro Monat). Die drei Fälle mit den meisten und 
vielfältigsten Einschränkungen sind im Einzelfall zwar teurer (1’691 – 2’636 CHF pro Monat 
pro Fall). Da jedoch nur ein geringer Anteil der Personen in der Schweiz so viele Betreuungs-
bedürfnisse aufweist (5%), sind sie nur für ca. 18% der gesamten Kosten verantwortlich.  

DISKUSSION 

Diese Studie liefert erste explorative Resultate zur bedarfsgerechten Betreuung und den damit 
verbundenen Kosten von zu Hause lebenden älteren Personen in der Schweiz.  

Auffällig ist, dass Personen, die sich einsam fühlen, ohne andere körperliche oder geistige 
Einschränkungen zu haben – auf Grund ihrer hohen Anzahl (fast 160'000) – beim Bedarf und 
bei den Kosten am stärksten ins Gewicht fallen. Um dieser Einsamkeit entgegen zu wirken, ist 
es wichtig, dass Betreuungsleistungen nicht nur Kontinuität aufweisen (z.B. dieselben Perso-
nen, zeitliche Regelmässigkeit), sondern auch die Qualität der Beziehung stimmt.  

Unabhängig davon, ob jemand einsam ist oder nicht, haben die Expertinnen und Experten bei 
sehr vielen Falltypen einen Bedarf an Bewegung und Sport gesehen. Dies macht insofern 
Sinn, als dass Bewegung und Sport älteren Personen in vielerlei Hinsicht dabei hilft unabhän-
gig zu bleiben: es schützt sie vor Stürzen, vor Altersschwäche, kann Depressionen und de-
pressive Verstimmungen verbessern und schliesslich Heimeintritte vermeiden. 

Den von uns untersuchten Situationen ist zudem eigen, dass individuell abgestimmte Betreu-
ungsleistungen gleich mehreren Einschränkungen gleichzeitig begegnen können. So kann 
eine Person, die regelmässig im Haushalt hilft, bei entsprechendem Zeitbudget und dem Auf-
bau einer Beziehung einer bestehenden Einsamkeit entgegenwirken. Unseren Expertinnen 
und Experten zur Folge gilt dabei zu beachten, dass Personen, die ältere Menschen betreuen, 
neben den fachlichen Fähigkeiten auch Qualitäten wie Empathie, Toleranz, Kommunikations- 
und Beziehungsfähigkeit oder sogar eine Schulung im Umgang mit älteren Personen mitbrin-
gen sollten. Zudem sollten den Ressourcen, Defiziten und Präferenzen der Seniorinnen und 
Senioren sowie deren Angehörigen Rechnung getragen werden. 

Die Kosten für die Betreuung zu Hause liegt für viele der Fälle – mit wenigen Einschränkungen 
– unter den durchschnittlichen Kosten für Betreuung im Alters- und Pflegeheim (APH; von 
schweizweit ca. 859 CHF pro Monat für den tiefsten Pflegebedarf). Personen mit mehr Ein-
schränkungen haben höhere Kosten als die höchsten durchschnittlichen Kosten für Betreuung 
im APH (1'117 CHF pro Monat für den höchsten Pflegebedarf). Es ist allerdings anzunehmen, 
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dass bei einer Betrachtung der Gesamtkosten (Pflege, Betreuung, Hotellerie, sonstige Ausga-
ben) die Ausgaben für die meisten von uns untersuchten Fälle zu Hause trotzdem tiefer aus-
fallen würden als jene im APH oder im betreuten Wohnen in einer Institution. Um diesbezüglich 
eine definitive Aussage machen zu können, müsste jedoch eine Studie durchgeführt werden, 
die dies genauer untersucht.  

Allgemein ist der Bedarf an Forschung im Bereich der Betreuung zu Hause – oder in anderen 
Settings – noch sehr gross. So beruhen auch unsere Berechnungen teilweise auf wenig breit 
abgestützten Daten und einigen Annahmen. Wir haben jedoch stets konservative Annahmen 
getroffen und gehen davon aus, dass unsere Resultate eine erste plausible, eher konservative 
Schätzung des Bedarfs und der Kosten für eine bedarfsgerechte Betreuung in der Schweiz 
abgeben. 

FAZIT 

Der Bedarf an formellen Betreuungsleistungen bei älteren Personen ist gross und eine be-
darfsgerechte Betreuung würde sich schweizweit auf schätzungsweise 4.2 – 5.6 Mia. CHF pro 
Jahr belaufen. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Studie keine Aussagen darüber macht, 
wer diese Kosten finanzieren soll. Würde man wie in der Motion 18.3716 von einer Finanzie-
rung des betreuten Wohnens über die Ergänzungsleistungen ausgehen, gilt zu beachten, dass 
nur ungefähr 10% der zu Hause lebenden über 65-jährigen Personen in der Schweiz Ergän-
zungsleistungen beziehen und wohl nicht alle diese Personen auch Betreuungsbedarf haben.  

In den letzten Jahren gab es eine Zunahme an Angeboten in der ambulanten und intermediä-
ren Betreuung. Trotzdem gehen wir davon aus, dass auf Grund der hohen selbst zu tragenden 
Kosten nicht alle bedarfsgerechten Betreuungsleistungen von den Betroffenen auch in An-
spruch genommen werden. Ein tieferes Einkommen ist denn auch ein Risikofaktor für Erkran-
kungen und Heimeintritte. Es kann also vermutet werden, dass mit einer gewissen finanziellen 
Unterstützung der Betreuung zu Hause Folgeerkrankungen und Heimeintritte vermieden oder 
verzögert und einer Zweiklassen-Langzeitversorgung entgegengewirkt werden könnte.  

Der grösste Teil an Betreuung geschieht heute informell. Somit könnte argumentiert werden, 
dass zumindest ein Teil der von uns geschätzten formellen Betreuungsleistungen durch (mehr) 
informelle Hilfe abgedeckt werden könnte. Allerdings gibt es mehrere Tendenzen (mehr ältere 
Personen, mehr allein lebende ältere Personen, weniger Kinder pro Elternpaar, weiter ausei-
nanderlebende Familien, mehr Selbstbestimmung der Seniorinnen und Senioren), die nahele-
gen, dass die alltägliche formelle Betreuung – auch in Zukunft – nicht grundsätzlich durch 
informelle Betreuung ersetzt werden kann. Somit kommt den Organisationen, welche formelle 
Betreuung anbieten, in der Versorgung von älteren Menschen in der Schweiz weiterhin eine 
wichtige Rolle zu.  

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Motion 18.3716 ein sehr wichtiges Thema aufgegrif-
fen hat. Dies nicht nur, weil die meisten Personen (trotz Einschränkungen) am liebsten mög-
lichst lange zu Hause bleiben möchten, sondern auch weil die Kosten für die Versorgung von 
betreuungsbedürftigen Personen wohl in vielen Fällen zu Hause tiefer ausfallen würden, als 
im betreuten Wohnen in einer Institution oder im APH. Eine Finanzierung von Betreuung über 
die Ergänzungsleistungen hätte zudem den Vorteil, dass damit sichergestellt würde, dass die 
Unterstützung jenen zu Gute käme, welche finanziell am wenigsten Ressourcen haben. 
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1. Einleitung 

1.1. AUSGANGSLAGE  

Zu Hause leben trotz Einschränkungen – dieser Wunsch ist auch in der Schweiz weit verbreitet 
und wird immer häufiger realisiert (Füglister-Dousse et al., 2015; Seifert & Schelling, 2013). 
So lebten Ende 2017 nur 16% der über 80-jährigen Personen in der Schweiz in einem Alters- 
und Pflegeheim (APH) und dieser Anteil ist in der Tendenz fallend (BFS, 2019b; Füglister-
Dousse et al., 2015). Dies zeigt sich auch an einer verstärkten Inanspruchnahme von Spitex-
Leistungen in den letzten Jahren (Engelberger & Rubin, 2018). Dieser Trend in Richtung am-
bulante Versorgung von älteren Personen bedeutet jedoch auch, dass immer mehr Personen 
mit chronischen – somatischen und psychischen – Erkrankungen heute zu Hause leben 
(Füglister-Dousse et al., 2015; Höglinger et al., 2019; Meier et al., 2016). Diese Personen 
brauchen oft Pflege und meist auch Unterstützung in Alltagsaktivitäten.  

Diese Alltagsaktivitäten werden häufig in zwei Gruppen eingeteilt: die Activities of Daily Living 
(ADL) welche z.B. die Hygiene oder Transfers umfassen und die Intrumental Activities of Daily 
Living (IADLs), wie z.B. Haushaltführung, Einkaufen und die Finanzen im Griff haben. In der 
Schweiz sind Einschränkungen in den IADLs in der älteren Bevölkerung weiter verbreitet als 
Einschränkungen in den ADLs. So waren 2012 36% der über 65-Jährigen in der Schweiz in 
mindestens einer IADL leicht bis stark eingeschränkt. In derselben Bevölkerungsgruppe zeig-
ten nur 9% leichte bis starke Einschränkungen mindestens einer ADL (BFS, 2014). Grob ge-
sagt benötigen Personen mit Einschränkungen in den ADL eher Pflegeleistungen (nach Kran-
kenversicherungsgesetz - KVG), wohingegen Einschränkungen in den IADL eher Betreuungs-
leistungen nötig machen.  

Einschränkungen in IADLs sind somit weit verbreitet und benötigen eher Betreuung. Zudem 
kann Betreuung sehr zeitaufwändig sein und benötigt nicht selten sogar eine ständige Prä-
senz. Es häufen sich die Anzeichen, dass die Pflege zu Hause meist gut durch die Spitex 
abgedeckt werden kann, das Abdecken der Betreuung jedoch schwieriger zu meistern ist (F. 
Meier & Höglinger, 2018; Stutz et al., 2019). Zudem betrifft die Betreuung nicht nur Personen 
mit Erkrankungen. Denn auch wenn keine Erkrankung vorliegt, kann ein Bedarf an Betreuung 
vorhanden sein.  

Ein grosser Teil der Betreuung zu Hause wird von Familienangehörigen, Freunden oder Nach-
barn geleistet. Man spricht in diesem Fall von informeller Betreuung. Nicht immer reicht diese 
Hilfe aus dem Umfeld aus, um die Betroffenen bedarfsgerecht zu versorgen. In vielen Fällen 
wird dann formelle Hilfe beigezogen, also Hilfe durch Organisationen wie z.B. die Spitex, Pro 
Senectute, das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) oder private Anbieter.  

Im Gegensatz zu pflegerischen Leistungen, welche durch das KVG abgedeckt sind und damit 
zu gewissen Teilen von der Krankenversicherung oder der öffentlichen Hand übernommen 
werden, müssen die Kosten für Betreuungsleistungen fast vollständig von den Betroffenen 
selbst getragen werden (Bundesgesetz über die Betagten- und Behindertenhilfe, 2008; Knöp-
fel et al., 2019). Dies bemängeln Gasser, Knöpfel und Seifert (2015) unter Berufung auf den 
Art. 112c der Bundeverfassung, laut welchem die Kantone verantwortlich dafür wären, die 



8              Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 

«Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause» zu gewährleisten (Bundesgesetz 
über die Betagten- und Behindertenhilfe, 2008; Gasser et al., 2015). Vor diesem Hintergrund 
wurde mit der Motion 18.3716 der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit (SGK-N) zur Finanzierung von betreutem Wohnen über Ergänzungsleistungen 
eine Diskussion um die Reformation der Ergänzungsleistungen ausgelöst (Kommission für so-
ziale Sicherheit und Gesundheit NR, 2018). Deren Forderung war, dass die Beiträge der Er-
gänzungsleistungen für Personen im betreuten Wohnen erhöht werden sollten. Dies weil die 
Beiträge häufig nicht ausreichen würden, die Kosten von betreutem Wohnen zu decken, be-
treutes Wohnen aber potentiell Heimeintritte vermeiden oder verzögern könnte.  

Ob betreutes Wohnen tatsächlich Heimeintritte vermeiden oder verzögern kann, ist noch wenig 
untersucht. Bekannt sind die wichtigsten Risikofaktoren für Heimeintritte. Dazu gehören neben 
einzelnen – körperlichen und psychischen - Erkrankungen insbesondere physische Einschrän-
kungen, also Einschränkungen in Bezug auf den Bewegungsapparat und die Mobilität sowie 
kognitive Einschränkungen und Schmerzen (Gaugler et al., 2007; Miller & Weissert, 2000; 
Shega et al., 2010; Wang et al., 2013). Diese wirken sich auch auf die Fähigkeiten aus, All-
tagsaktivitäten – also ADLs und IADLs – auszuführen. Einschränkungen in den ADLs und I-
ADLs sind daher ebenfalls Prädiktoren für Heimeintritte (Luppa et al., 2010; Miller & Weissert, 
2000; Wang et al., 2013). Ebenso bekannt ist, dass Gebrechlichkeit (Frailty) stark mit vorzeiti-
gen Heimeintritten assoziiert ist (Kojima, 2018). Frailty kann diverse Symptome umfassen: 
Stürze, Angst vor Stürzen, Schwindelgefühl, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, chronische Müdig-
keit oder Erschöpfung. Wobei Stürze auch unabhängig von Gebrechlichkeit einen wichtigen 
direkt wirkenden Risikofaktor für Heimeintritte darstellen (Tinetti & Williams, 1997). Unabhän-
gig von anderen Risikofaktoren zählen das Alleinleben sowie das Gefühl von Einsamkeit eben-
falls zu den Risikofaktoren für einen Heimeintritt (Hanratty et al., 2018; Luppa et al., 2010). Im 
Gegensatz dazu schützt das Zusammenleben mit jemandem oder verheiratet sein, eine hö-
here Ausbildung oder ein höheres Einkommen und ein Eigenheim vor Heimeintritten (Gaugler 
et al., 2007; Hedinger et al., 2015).  

Einige Studien zeigen, dass durch formelle Hilfe – also Hilfe durch Mitarbeitende (erwerbstä-
tige oder freiwillige) von Organisationen im Bereich von Bewegungsprogrammen, sozialem 
Austausch, Ernährungsschulung – Verschlechterungen des Gesundheitszustandes und da-
mit von wichtigen Prädiktoren von Heimeintritten (Frailty, Einschränkungen in ADL) bremsen 
können (Gill et al., 2002; Luger et al., 2016). Allerdings ist wenig bekannt darüber, welchen 
Bedarf an formeller Betreuung ältere Personen mit Einschränkungen zu Hause tatsächlich 
aufweisen, d.h. welchen Bedarf man überhaupt decken müsste. Hier soll diese Studie eine 
erste Basis legen und ermitteln, welchen objektivierten Bedarf an Betreuungsleistungen äl-
tere Personen zu Hause haben und wie viel die Deckung dieses Bedarfs pro Fall und 
schweizweit kosten würde. Nicht untersucht wird, ob eine solche bedarfsgerechte Betreuung 
tatsächlich Heimeintritte verzögern oder vermeiden kann. Dazu müsste eine separate Studie 
durchgeführt werden. 
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1.2. FRAGESTELLUNG 

Vor diesem Hintergrund hat Pro Senectute Schweiz die ZHAW beauftragt, eine explorative 
Studie durchzuführen, welche die folgenden Fragestellungen klären soll:  

Welche Betreuungsleistungen im ambulanten nicht-KVG-Bereich entsprechen dem Bedarf be-
treuungsbedürftiger zu Hause lebender älterer Personen in der Schweiz? Und welche Kosten 
fallen dabei auf individueller und gesamtschweizerischer Ebene an? 

Bei der Beantwortung dieser Frage beschränken wir uns auf Seniorinnen und Senioren ab 63 
Jahren, welche zu Hause leben und ein oder mehrere Einschränkungen haben. Zudem be-
rücksichtigen wir nur formelle Betreuungsleistungen, also Leistungen, welche nicht durch das 
KVG abgedeckt sind und durch Personen (Freiwillige oder Erwerbstätige) erbracht werden, 
die für Organisationen arbeiten. Ausgeschlossen sind Pflegeleistungen und die informelle Hilfe 
durch Familie, Freunde und Nachbarn. 

 



10              Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 

2.  Methoden 

2.1. ÜBERBLICK ZUM VORGEHEN 

Bei der Schätzung des Bedarfs an Betreuungsleistungen sowie den damit verbundenen Kos-
ten sind wir in vier Schritten vorgegangen: 

Schritt 1: Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsleistungen 

1) Bestimmung von Falltypen mittels Clusteranalyse: Unterteilung der älteren zu Hause 
lebenden Personen in der Schweiz zu charakteristischen «Falltypen» gemäss ihrer 
Merkmale – wie z.B. Einschränkungen in den ADL / IADL. Dies erfolgte auf der Basis 
einer repräsentativen Befragung der älteren Bevölkerung der Schweiz (Survey of 
Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE); siehe (s.) Kapitel 2.2.1) 

2) Bedarfsbeurteilung für jeden Falltypen: Expertinnen und Experten beurteilen für die 
aus Schritt 1-1 hervorgegangenen Falltypen den Bedarf an 16 Betreuungsleistungen 
(s. Kapitel 2.2.2). 

Schritt 2: Ermittlung der Kosten pro Betreuungsleistung anhand von drei Methoden:  

1) Ermittlung der angebotenen Betreuungsleistungen und deren Preise bei den drei 
grössten Schweizer Anbietern von Betreuung zu Hause mittels Internetsuche und für 
sechs Kantone. (s. Kapitel 2.3.1). 

2) Einschätzung der beruflichen Mindestanforderungen für die Erbringung von 16 Betreu-
ungsleistungen mittels Expertenbefragung (s. Kapitel 2.3.2). Diese Mindestanforderun-
gen wurden verwendet, um die Löhne für die Leistungserbringung der 16 Betreuungs-
leistungen abzuleiten. Dieselben Expertinnen und Experten schätzten für alle 16 Be-
treuungsleistungen, wie hoch der Anteil an Erwerbstätigen respektive Freiwilligen ist, 
in der Erbringung der Betreuungsleistung.  

3) Ermittlung der Vollkosten für die 16 von uns untersuchten Betreuungsleistungen bei 
Anbietern von Betreuungsleistungen (s. Kapitel 2.3.3). 

Schritt 3: Berechnung der Betreuungskosten pro Falltyp anhand von drei Methoden:  

1) Multiplikation des Bedarfs mit den in Schritt 2-1 zusammengetragenen Preisen (Me-
thode 1, unterer Schätzwert) (s. Kapitel 2.4.1) 

2) Multiplikation des Bedarfs mit den in Schritt 2-2 ermittelten Löhnen (Methode 2.1 und 
2.2) (s. Kapitel 2.4.2) 

3) Multiplikation des Bedarfs mit den in Schritt 2-3 ermittelten Vollkosten (Methode 3, obe-
rer Schätzwert) (s. Kapitel 2.4.3) 

Schritt 4: Hochrechnung auf die Schweiz (s. Kapitel 2.5) 

1) Hochrechnung des Betreuungsbedarfs: der in Schritt 1 ermittelte Bedarf an Betreu-
ungsleistungen pro Falltyp wurde auf die ganze Schweiz hochgerechnet 

2) Hochrechnung der Betreuungskosten: Die in Schritt 3 ermittelten Kosten pro Falltyp 
wurden auf die ganze Schweiz hochgerechnet (für den unteren und den oberen 
Schätzwert)   
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2.2. SCHRITT 1: ERMITTLUNG DES BEDARFS AN BETREUUNGLEISTUNGEN 

Wir definierten und ermittelten den Bedarf an Betreuungsleistungen gemäss dem von Ander-
sen et al. etablierten Ansatz des «Evaluated need» (Andersen, 1995). Expertinnen und Exper-
ten aus dem Gesundheitsbereich schätzen dabei den Bedarf an Leistungen ein. Man spricht 
in diesem Zusammenhang auch vom «objektivierten Bedarf». 

 

2.2.1. Bestimmung von Falltypen mittels Clusteranalyse 

Die Falltypen wurden auf Basis einer repräsentativen Stichprobe der älteren Bevölkerung in 
der Schweiz, unter Anwendung einer Clusteranalyse, datenbasiert ermittelt. Die Clusterana-
lyse ist ein exploratives statistisches Verfahren zur Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen in 
den Daten. 

Daten 

Die Datenbasis bildete die SHARE Studie («Survey of Health, Ageing and Retirement in Eu-
rope»). SHARE ist eine im Jahr 2002 initiierte international angelegte repräsentative Längs-
schnittbefragung von Menschen über 50 Jahren, zu deren Schwerpunktthemen unter anderem 
der Bedarf und die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen gehören (Börsch-
Supan, 2020; Börsch-Supan et al., 2013). 

Die Studienpopulation für das Clustering umfasst alle in der sechsten Umfragewelle in der 
Schweiz befragten Personen, welche 63 Jahre oder älter sind und zu Hause – und nicht in 
einer betreuten Einrichtung – wohnen. 

Clusteranalyse 

Mittels Clusteranalyse wurde die Studienpopulation gemäss ihrer körperlichen und kognitiven 
Einschränkungen (Clusteringmerkmalen) gruppiert. Ziel war es die Personen den Clustern 
(Gruppen) so zuzuordnen, dass diese innerhalb der Gruppe möglichst homogen sind und sich 
zwischen den Gruppen möglichst stark unterscheiden.  

Die Auswahl der Clusteringmerkmale erfolgte zunächst anhand von inhaltlichen Kriterien. Da-
bei wurden die Merkmale zusammen mit Expertinnen und Experten so gewählt, dass sie die 
Personen im Hinblick auf den benötigten Betreuungsbedarf möglichst gut beschrieben. Von 
diesen Merkmalen wurden in einem nächsten Schritt und anhand von statistischen Kriterien 
diejenigen Merkmale ausgeschlossen, die nicht zur Differenzierung der Population beitrugen. 
Dieser Schritt ist wesentlich, da der Einschluss nicht informative Merkmale in der Gruppenbil-
dung die Cluster im schlimmsten Fall «zerstören» kann. 

Als Distanzmass für die Clusterbildung wurde die Gower Distanz verwendet. Sie beschreibt 
wie ähnlich bzw. unähnlich sich zwei Personen bezüglich der Clusteringmerkmale sind 
(Gower, 1971). Die Bildung der Cluster erfolgte durch Anwendung des PAM-Algorithmus (Par-
titioning Around Medoids).   

Die optimale Anzahl Cluster wurde in Kombination durch Abwägung inhaltlicher und statisti-
schen Kriterien bestimmt. Als statistisches Kriterium zur Messung der Cluster-Güte wurde der 
Silhouettenkoeffizient verwendet. Er drückt aus, wie ähnlich Beobachtungen im selben Cluster 
relativ zu den anderen sind.  
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Für jedes der gefundenen Cluster wurde schliesslich ein «Falltyp» erstellt, welcher die durch-
schnittlichen Merkmale (Betreuungsbedürfnisse) der Personen innerhalb des Clusters be-
schreibt. Für jeden Falltyp erstellten wir einen einseitigen Fallbeschrieb, welcher in der Exper-
tenbefragungen als Stimulus zur Situationsbeurteilung diente (Schnurr, 2003). 

 
2.2.2. Bedarfsbeurteilung durch Expertinnen und Experten  

Zur Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsleistungen war ursprünglich eine Delphi-Befragung 
geplant. Auf Grund des COVID-19-Lockdowns im Frühling 2020 wurde das Vorgehen in eine 
einmalige Online-Befragung umgewandelt. 

Auswahl der Expertinnen und Experten 

Angefragt wurden 51 Expertinnen und Experten, welche einer von drei Institutionskategorien 
(Patienten- / Angehörigenorganisationen, Anbieter von Betreuungsleistungen, Informations- 
und Anlaufstellen) angehören. Die Kontakte der Expertinnen und Experten wurden mittels In-
ternetsuche (Patienten- / Angehörigenorganisationen, Informations- und Anlaufstellen), oder 
mittels direkter Anfrage von Pro Senectute (kantonalen Pro Senectute Organisationen, SRK 
und Alzheimervereinigung) ermittelt.  

Inhalt der Befragung 

Die Expertinnen und Experten beurteilten den Bedarf an Betreuungsleistungen für alle aus der 
Clusteranalyse hervorgegangenen Falltypen (s. Kapitel 3.1.1) und für die folgenden 16 Be-
treuungsleistungen unterteilt in 6 Kategorien, welche im Anhang A1.1 im Detail beschrieben 
sind:  

- Essen / Haushalt 
o Mahlzeitendienst 
o Haushaltshilfe / Putzen / Einkaufen / Kochen / Botengänge 
o Kleine Reparaturen / Gartenarbeit 

- Transport 
o Begleitdienst (z.B. zum Arzt, Therapie, Einkaufen) 
o Fahrdienst (z.B. zum Arzt, Therapie, Einkaufen, Mittagstisch, Sport / Bewe-

gungstraining) 
- Sozialer Austausch 

o Soziale Aktivität (z.B. Mittagstisch, Sport / Bewegungstraining, Kulturelles) 
o Besuchs- und Begleitdient (Freizeit; z.B. Vorlesen, Spaziergang, Kulturelles) 

- Administration / IT 
o Finanzen / Administratives 
o Unterstützung digitale Nutzung und Multimedia 

- Bewegung / Sport  
o Bewegungstraining und Sport zu Hause 
o Bewegungstraining und Sport ausser Haus 

- Sicherheit / Entlastung 
o Regelmässige Kontaktaufnahme als Sicherheitschecks 
o Entlastungsdienst zu Hause für betreuende Angehörige 
o Entlastungsdienst ausser Haus für betreuende Angehörige (z.B. Tagesstätte) 
o Notrufknopf 
o 24h-Betreuung (zu Hause) 
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Zur Ermittlung dieses Bedarfs wurde eine sogenannte Vignetten-Befragung durchgeführt (Dül-
mer, 2014): Die Experten und Expertinnen erhielten den Beschrieb des Falltyps (s. Abbildung 
1) und bewerteten für jeden Falltypen die Anzahl benötigter Einsätze pro Monat und die Zeit 
pro Einsatz für jede der 16 untersuchten Betreuungsleistungen. Einzig bei zwei Betreuungs-
leistungen (Notfallknopf und 24-h-Betreuung) konnten die Experten ausschliesslich Angaben 
zum Bedarf (ja / nein) machen. Jede Expertin und jeder Experte beurteilte insgesamt acht 
Falltypen auf diese Weise.  

Die Experten wurden gebeten, sich in ihrer Beurteilung möglichst nur durch die Einschränkun-
gen der betreuungsbedürftigen Person und nicht durch das bestehende Angebot an Betreu-
ungsleistungen leiten zu lassen. Neben der Erhebung des Bedarfes hatten die Expertinnen 
und Experten die Möglichkeit anzugeben, wie sicher sie sich in ihrer Beurteilung des Bedarfs 
waren und sie konnten Kommentare zum Fragebogen abgeben. 

Teilnahme und Durchführung der Befragung 

Von den 51 angefragten Expertinnen und Experten beantworteten 25 (49%) unsere Online-
Befragung (UNIPARK). Dies geschah zwischen dem 11. Mai und dem 29. Mai 2020. Den Link 
zum Fragebogen der Haupterhebung erhielten die Expertinnen und Experten per Email. Zu-
dem wurde eine einmalige Erinnerung verschickt. Der Fragebogen war im Voraus von sechs 
Expertinnen und Experten getestet und auf Grund der Rückmeldungen leicht angepasst wor-
den. 

Die teilnehmenden Expertinnen und Experten waren vorwiegend Anbieter von Betreuungsleis-
tungen (19/30) und stammten aus 18 Kantonen. Weniger stark vertreten waren Patienten- und 
Angehörigenorganisationen (3/6) respektive Informations- und Anlaufstellen (3/15) (für Details 
s. Anhang A1.2). 

Analysen 

Alle Angaben zum Bedarf wurden für die weiteren Analysen für jeden Falltypen auf Stunden 
pro Monat umgerechnet. Auf Grund der starken Beeinflussung der Ausreisser auf den Mittel-
wert und die Standardabweichung verwenden wir ausschliesslich die robusten Lage- und 
Streuungsmasse Median und Interquartilsabstand. Letzterer entspricht dem Abstand zwischen 
dem 25. und das 75. Perzentil (p25 und p75; für eine Erklärung der Begriffe Median und 
Perzentil s. Lesebeispiel zu Tabelle 2). Er zeigt auf, wie stark die Expertenmeinungen ausei-
nanderliegen. 

 

2.3. SCHRITT 2: ERMITTLUNG DER KOSTEN PRO BETREUUNGSLEISTUNG 

Die Kosten pro Betreuungsleistung wurden anhand von drei unterschiedlichen Methoden er-
mittelt: anhand der Preise, der Löhne und der Vollkosten.  

 

2.3.1. Betreuungsleistungen und Preise  

Datenbasis 

Um einen angemessenen Überblick über die Angebote und Preise von Betreuungsleistungen 
in der Schweiz zu erhalten, wurden die Daten für die drei grössten Anbieter (Non-Profit Spitex-
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Organisationen, Pro Senectute und SRK) in sechs Kantonen erhoben. Wir berücksichtigten 
jeweils die auf der Website publizierten Angebote und Preise dieser drei Anbieter.  

Die Auswahl der sechs Untersuchungskantone basiert auf mehreren Kriterien:  

1) Zugehörigkeit des Kantons zu einem von drei Versorgungsmodellen der Langzeitpflege 
(nach Obsan). Das Obsan teilte in einer Publikation von 2016 alle Schweizer Kantone 
in eine von drei Versorgungsgruppen ein: (1) stärker ambulante Langzeitpflege (2) stär-
ker stationäre Langzeitpflege, (3) Mischmodell (Dutoit et al., 2016). Alle nicht-zuteilba-
ren Kantone verblieben in einer Restgruppe (4). Für unsere Analyse wurden jeweils 
zwei Kantone aus jedem der drei Versorgungsgruppen (1), (2) oder (3) ausgewählt. 
Kantone, die vom Obsan nicht eindeutig einem Versorgungsmodell zugeteilt werden 
konnten (4), wurden aus der weiteren Selektion ausgeschlossen.  

2) Bevölkerungsanzahl, Anteil an >65-Jährigen und Anteil an städtischer Bevölkerung 
möglichst nahe am Schweizer Durchschnitt (BFS, 2019a) 

3) Alle Sprachgruppen sollten möglichst nach ihrem Anteil an der Schweizer Bevölkerung 
vertreten sein (Sprachverteilung Schweiz: 8.4% italienischsprachig, 22.9% franzö-
sischsprachig und 63.4% deutschsprachig (Kohler et al., 2017)).  

Anhand dieser Kriterien wurden die folgenden Kantone untersucht: Aargau (AG), Luzern 
(LU), Schwyz (SZ), St. Gallen (SG), Tessin (TI) und Waadt (VD) (Detailbeschrieb Kriterien 
s. Anhang A1.3). Die Auswahl von je einem italienischsprachigen Kanton und einem franzö-
sischsprachigen Kanton führte zu einer Überrepräsentation der italienischen- und einer Unter-
repräsentation der französischsprachigen Schweiz.  

Innerhalb der sechs untersuchten Kantone wurden die Betreuungsangebote von neun Ge-
meinden (total 54 Gemeinden, Auswahl der Gemeinden im Anhang A1.3) untersucht. Dabei 
waren jeweils drei Gemeinden ländlich, drei intermediär und drei städtisch gemäss der Raum-
gliederung der Bundesverwaltung (BFS, 2020b). Innerhalb ihrer Raumgliederungsgruppe wur-
den die Gemeinden mittels Zufallsgenerator (Excel) ausgewählt.  

Analysen 

Zur Berechnung der Preise pro Betreuungsleistung wurden jeweils möglichst konservative An-
nahmen und Abgrenzungen getroffen (s. Anhang A1.4). Zur Berechnung der durchschnittli-
chen Preise pro Betreuungsleistung wurden die Preise pro Kanton gemittelt und danach ein 
Mittelwert über alle 6 Kantone berechnet. Dies geschah differenziert nach Preisen pro Stunde, 
Preisen pro Einsatz und Monatsbeiträgen. 

 

2.3.2. Mindestanforderungen, Herleitung der Löhne und Anteil an Erwerbstätigen an 
der Leistungserbringung  

Überblick 

Zur Einschätzung der Lohnkosten für die 16 untersuchten Betreuungsleistungen wurde in zwei 
Schritten vorgegangen:  

1) Expertenbefragung zur Ermittlung der Mindestanforderungen an die Anbieter von Be-
treuungsleistungen und Einschätzung der Anteile an Freiwilligen respektive Erwerbstä-
tigen, die diese Leistungen erbringen.  
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2) Anhand der Mindestanforderungen an die Leistungserbringenden wurden Berufsgrup-
pen abgeleitet und die Lohnkosten für diese Berufsgruppen (separat für jede der 16 
Betreuungsleistungen) ermittelt.  

In der Folge wird zuerst die Expertenbefragung und danach die Ermittlung der Löhne pro Be-
rufsgruppe beschrieben. 

 

1) Expertenbefragung 

Die Mindestanforderungen an die Leistungserbringenden von Betreuungsleistungen wurden 
mit einem zweistufigen schriftlichen Delphi-Verfahren eruiert. Auf Grund der COVID-19-Pan-
demie im Frühling 2020 wurde der geplante Delphi-Workshop durch eine schriftliche Zusam-
menfassung der Resultate der ersten Delphi-Runde und die Möglichkeit einer schriftlichen 
Rückmeldung ersetzt.  

Auswahl der Expertinnen und Experten 

Für die erste Delphi-Runde wurden sechs, in der zweiten Delphi-Runde sieben Expertinnen 
und Experten zur Teilnahme eingeladen. Sie gehörten einer von drei Institutionskategorien an 
(Anbieter von Betreuungsleistungen (N: 3), Ausbildungsstätten (N: 2), Vermittler von Freiwilli-
gen (N: 1)) angehören. Alle ausgewählten Expertinnen und Experten wurden telefonisch kon-
taktiert, schriftlich und mündlich über die Studie informiert und für die Teilnahme angefragt. 

Inhalt der Befragung 

Während der Befragung beurteilten die Expertinnen und Experten für die 16 Betreuungsleis-
tungen (s. Anhang A1.1), ob diese von Freiwilligen oder Erwerbstätigen erbracht werden kön-
nen und welche fachlichen und beruflichen Mindestanforderungen an die Ausführenden der 
Betreuungsleistungen gestellt werden sollten. In der zweiten Delphi-Runde wurde zudem er-
fragt, zu wie viel Prozent die einzelnen Betreuungsleistungen von Freiwilligen und zu wie viel 
Prozent die Leistungen von Erwerbstätigen geleistet werden. 

Teilnahme und Durchführung der Befragung 

Fünf der sechs Expertinnen und Experten (83%) beantworteten die erste Delphi-Befragung, 
sechs der sieben Expertinnen und Experten (86%) die zweite. Beide Befragungen erfolgten 
online mithilfe von UNIPARK. Beide Einladungen und beide Erinnerungen erfolgten mittels 
Email. Die Befragungen fanden zwischen dem 20. März und dem 6. April 2020, respektive 
dem 10. Mai und dem 29. Mai 2020 statt.  

Analysen 

Die qualitativen Informationen zu den Mindestanforderungen an die Leistungserbringenden 
pro Betreuungsleistung aus der ersten und der zweiten Delphi-Befragung wurden zusammen-
gefasst. Aus den Expertenangaben zum prozentualen Anteil von Erwerbstätigen bzw. Freiwil-
ligen, die eine Betreuungsleistung erbringen, wurden zur weiteren Verwendung der Median 
sowie p25 und p 75 als Streuungsmass berechnet.  
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2) Herleitung der Lohnkosten pro Betreuungsleistungsstunde 

Datenbasis 

Die verwendeten Lohndaten basieren auf der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 
von 2018. Die LSE ist eine repräsentative, schriftliche Befragung, die alle zwei Jahre in Unter-
nehmen der Schweiz durchgeführt wird. Da die LSE-Daten nicht frei zugänglich sind, stellte 
das Bundesamt für Statistik (BFS) die Daten spezifisch für diese Studie in einer Auswertung 
zusammen. 

Analysen 

Aus den ermittelten professionellen Mindestanforderungen wurden Berufsgruppen abgeleitet 
und in die Berufskategorien des International Standard Classification of Occupations 08 
(ISCO-08) übersetzt, wobei wir jeweils die tiefsten Ausbildungsniveaus resp. Lohnniveaus ver-
wendeten. Diese Berufskategorien dienten als Basis zur Bestimmung der Lohnniveaus und 
wurden mit Bruttomonatslohninformationen aus der LSE hinterlegt. Diese Bruttomonatslöhne 
rechneten wir mit den folgenden Annahmen auf Bruttostundenlöhne um: Arbeitswoche à 40 
Stunden und 4.33 Wochen pro Monat.  

 

2.3.3. Vollkosten für Betreuungsleistungen 

Datenbasis 

Aufgrund der fehlenden Datenbasis führten wir eine Erhebung bei den kantonalen Pro Senec-
tute Organisationen und dem SRK durch. Sie wurden gebeten, die Vollkosten (inkl. Overhead; 
Erklärung Vollkosten und Overhead s. Infobox 1) für eine Leistungsstunde für jede der 16 von 
uns untersuchten Betreuungsleistungen einzuschätzen. Diese Kosten wurden differenziert 
nach Erwerbstätigen respektive Freiwilligen erfragt und beinhalteten bei den Erwerbstätigen 
Löhne, Sozialversicherungen, Rekrutierung, Spesen, Koordination etc. und bei den Freiwilli-
gen deren Rekrutierung, Spesen, Versicherungen, Koordination, Weiterbildung, Unterstüt-
zung, Motivation, Anlässe etc.  

Analysen 

Von den erhaltenen Daten der Organisationen wurden zur weiteren Verwendung der Median 
sowie die Perzentile p25 und p75 als Streuungsmasse berechnet. Fehlten Angaben zu einer 
Betreuungsleistung, wurde für diese Leistung der Mittelwert der Mediane (resp. Perzentile p25 
und p75) aller anderen Betreuungsleistungen eingesetzt. Nur für den «Notrufknopf» wurden 
die Preise aus Methode 1 übernommen, um die fehlenden Vollkosten-Werte zu ersetzen. Dies 
weil diese Leistung über Monatspauschalen abgegolten wird.  
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Was verstehen wir unter Vollkosten? 

Vollkosten beinhalten sowohl die fixen als auch die variablen Kosten. Sie beinhalten also 
jegliche Kosten, die anfallen, um eine Leistung zur Verfügung stellen zu können und damit 
– grob zusammengefasst – die Personalkosten (inkl. Versicherungen, Spesen, etc.), die 
Sachkosten, sowie den Overhead.  

Was bedeutet hier Overhead?  

Damit Betreuungsleistungen von Erwerbstätigen und Freiwilligen bei den Betroffenen an-
kommen und einer gewünschten Qualität entsprechen, benötigt es seitens der Dachorga-
nisation gewisse Leistungen: Personen müssen rekrutiert, die Einsätze müssen geplant 
und mit den Anfragen der Betroffenen und den Leistungen anderer Anbieter vernetzt und 
koordiniert werden. Es braucht Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätsmanagement (z.B. 
Motivationsgespräche, Erfahrungsaustausche, Konfliktmoderation). Bei den Freiwilligen 
kommen – auf Grund der fehlenden finanziellen Abgeltungen – Leistungen, die die Arbeit 
der Freiwilligen wertschätzen hinzu (z.B. Anlässe, Geschenke, Jubiläen). Zudem muss der 
grundsätzliche Betrieb der Organisation gewährleistet sein (IT-Umgebung, Aufgaben von 
Leitungspersonen). Zum Overhead zählen also Aufgaben der Human Ressources, aber 
auch Leistungen der IT-Abteilung sowie der Führung.  

 

2.4. SCHRITT 3: BERECHNUNG DER BETREUUNGSKOSTEN PRO FALLTYP 

In der Schweiz bestehen wenig bis keine Informationen darüber, wie hoch die Kosten für die 
Erbringung der von uns untersuchten Betreuungsleistungen sind. Zudem besteht eine gröss-
tenteils fehlende Datenbasis. Um die Kosten möglichst differenziert zu beschreiben, wurden 
drei unterschiedliche Methoden verwendet, um die Kosten zu berechnen:  

1) Methode 1: Ermittlung der Kosten über die Preise (unterer Schätzwert) 

2) Methode 2: Ermittlung der Kosten über die Löhne  

3) Methode 3: Ermittlung der Kosten über die Vollkosten (Infobox 1; oberer Schätzwert) 

Für alle drei Methoden berechneten wir die Kosten für jeden Falltypen, indem wir für jede 
Betreuungsleistung den Bedarf pro Leistung mit den Kosten pro Leistung multiplizierten und 
danach die Kosten aller Betreuungsleistungen für den Falltypen aufsummierten. Dies geschah 
jeweils für den Median sowie p25 und p75. Die drei verwendeten Methoden werden in der 
Folge vorgestellt.  

 

  

Infobox 1: Vollkosten und Overhead
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2.4.1. Methode 1: Unterer Schätzwert 

Datenbasis 

Als Basis für Methode 1 (M1) dienten die Resultate der Bedarfsanalyse (s. Kapitel 3.1.2) und 
die von uns erhobenen Angebotspreise (s. Kapitel 3.2.1).  

Berechnung 

In M1 wurde für jeden Falltypen für jede Betreuungsleistung der ermittelte Bedarf (s. Kapitel 
3.1) mit dem mittleren Angebotspreis (aus allen sechs Untersuchungskantonen) multipliziert 
(s. Kapitel 2.3.1). Die Preise wurden dabei differenziert nach Preis pro Stunde, Preis pro Ein-
satz und Preis pro Monat. D.h. falls für eine Leistung einen Preis pro Stunde bezahlt werden 
musste, wurde dieser mit dem monatlichen Stundenbedarf multipliziert. Falls der Preis pro 
Einsatz anfiel, wurde der Bedarf in Anzahl Einsätzen mit den Kosten pro Einsatz multipliziert. 
Dasselbe galt für Monatsbeiträge. Einige Leistungen hatten kombinierte Preise (also z.B. einen 
monatlichen Beitrag und noch einen Preis pro Stunde) in diesen Fällen wurden die Produkte 
der Einzelkosten (also z.B. Kosten pro Monat aus den monatlichen Beiträgen und Kosten pro 
Monat aus den Stundenbeiträgen) für die entsprechende Betreuungsleistung aufsummiert. 
Zum Schluss wurden die Kosten aller Betreuungsleistungen pro Falltyp aufsummiert. Alle be-
züglich der Preise getroffenen Annahmen sind im Anhang A1.4 beschrieben.  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑀1, 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑡𝑦𝑝 𝑘)

= ෍(𝐵𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑎𝑛 𝐵𝐿 (𝐴𝑛𝑧𝑎𝑙 𝐸𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑧𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡)𝑖 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧 𝐵𝐿 𝑖

ଵ଺

௡ୀଵ

+  𝐵𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑎𝑛 𝐵𝐿 (𝐴𝑛𝑧𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧)𝑖 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐵𝐿 𝑖)

+  𝐵𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑎𝑛 𝐵𝐿 (𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒)𝑖 ∗ 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠𝑏𝑒𝑖𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑓ü𝑟 𝐵𝐿 𝑖 

Anmerkungen: BL: Betreuungsleistung 

 

Beurteilung 

Diese Methode unterschätzt die tatsächlichen Kosten. Sie entspricht daher dem «unteren 
Rand» der Kosten und wird jeweils als der untere Schätzwert angegeben. Die Unterschät-
zung entsteht dadurch, dass sie nur die Kosten berücksichtigt, die von den Betroffenen tat-
sächlich bezahlt werden. In gewissen Fällen (z.B. Mahlzeitendienst) beinhalten sie auch Sach-
kosten. Andererseits können sie auch subventioniert sein und decken eventuell nicht alle bei 
den Organisationen anfallenden Kosten.  

 

2.4.2. Methode 2.1 und Methode 2.2: Löhne 

Datenbasis 

Als Basis für Methode 2 (M2) dienten die Resultate der Bedarfsanalyse (s. Kapitel 3.1) und die 
von uns ermittelten Lohnkosten pro Betreuungsstunde (s. Kapitel 3.2). Für die Unterscheidung 
der Methoden 2.1 und 2.2 wurden zudem der Median, p25 und p75 der prozentualen Anteile 
an Erwerbstätigen bzw. Freiwilligen, die die Betreuungsleistung erbringen, hinzugezogen (Ta-
belle 5). 
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Berechnung 

In M2.1 wurden nur die Kosten für die Leistungen der Erwerbstätigen berechnet. Hierzu wurde 
für jeden Falltypen für jede Betreuungsleistung der Bedarf für diese Betreuungsleistung mit 
dem Stundenlohn für Erwerbstätige für diese Betreuungsleistung multipliziert. Weiter wurde 
dieses Produkt mit dem Prozentsatz an Erwerbstätigen, die diese Betreuungsleistung erbrin-
gen, multipliziert. Zum Schluss wurden die Kosten aller Betreuungsleistungen pro Falltyp auf-
summiert.  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑀2.1, 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑡𝑦𝑝 𝑘)

= ෍(𝐵𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑎𝑛 𝐵𝐿 𝑖 ∗ 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑙𝑜ℎ𝑛 𝐸𝑟𝑤. 𝑓ü𝑟 𝐵𝐿 𝑖

ଵ଺

௡ୀଵ

∗ % 𝑎𝑛 𝐸𝑟𝑤. , 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒 𝐵𝐿 𝑒𝑟𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛) 

Anmerkungen: BL: Betreuungsleistung, Erw.: Erwerbstätige 

 

In M2.2 wurden für die Leistungen der Freiwilligen ein Stundenlohn für Erwerbstätige ange-
nommen («Replacement Cost Approach» (Manetti et al., 2015)). Hierzu wurde für jeden Fall-
typen und jede Betreuungsleistung der Bedarf an dieser Betreuungsleistung mit dem Stunden-
lohn für Erwerbstätige multipliziert. Zum Schluss wurden die Kosten aller Betreuungsleistun-
gen pro Falltypen aufsummiert.  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑀2.2, 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑡𝑦𝑝 𝑘) = ෍(𝐵𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑎𝑛 𝐵𝐿 𝑖 ∗ 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑙𝑜ℎ𝑛 𝐸𝑟𝑤. 𝑓ü𝑟 𝐵𝐿 𝑖)

ଵ଺

௡ୀଵ

 

Anmerkungen: BL: Betreuungsleistung, Erw.: Erwerbstätige 

 

Beurteilung 

Die Methode M2.1 berücksichtigt nur die Kosten der Leistungen von Erwerbstätigen. Für die 
Leistungen der Freiwilligen wurden keine Kosten eingesetzt. Zudem enthält sie reine Brutto-
lohnkosten, deckt also weder Sachkosten, noch Overheadkosten (s. Infobox 1), die bei der 
Organisation anfallen, ab. 

Die Methode M2.2 entspricht der Methode 2.1 mit dem Unterschied, dass sowohl für die Leis-
tungen der Erwerbstätigen als auch für die Leistungen der Freiwilligen die Bruttolöhne der 
Erwerbstätigen eingesetzt wurden. Dabei wird den Leistungen der Freiwilligen der Lohn eines 
Erwerbstätigen – mit ungefähr denselben Aufgaben – hinterlegt. Somit zeigt das Modell gleich-
zeitig die Bruttolohnkosten, die anfallen würden, wenn alle Betreuungsleistungen durch Er-
werbstätige erbracht würden. Wie die Methode 2.1 enthält die Methode 2.2 reine Bruttolohn-
kosten, sie deckt also weder Sachkosten noch Overheadkosten (s. Infobox 1), die bei der Or-
ganisation anfallen, ab. 

Bei beiden M2-Methoden sind die Verzerrungen durch Über- und Unterschätzungen schlecht 
einschätzbar. Es ist also unklar, ob die Unterschätzung der Kosten (durch Weglassen der Kos-
ten für Freiwilligenleistungen, fehlende Sachkosten und Overhead) oder die Überschätzung 
der Bruttolohnkosten bei den Freiwilligen im Einzelfall überwiegt. Aus diesem Grund werden 
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die M2-Methoden nur für die Kostenberechnungen pro Falltypen verwendet, nicht aber für die 
Hochrechnungen.  

 

2.4.3. Methode 3: Oberer Schätzwert 

Datenbasis 

Als Basis für Methode 3 (M3) dienten die Resultate der Bedarfsanalyse (s. Kapitel 3.1) und die 
von uns ermittelten Vollkosten pro Betreuungsleistungsstunde der Organisationen (s. Kapitel 
3.2.3), sowie die prozentualen Anteile an Erwerbstätigen bzw. Freiwilligen, die die Betreuungs-
leistung erbringen (Tabelle 5). 

Berechnung 

In M3 wurde für jeden Falltypen für jede Betreuungsleistung der ermittelte Bedarf mit den Voll-
kosten für diese Betreuungsleistung multipliziert und danach für den Falltypen aufsummiert. 
Dabei wurde zwischen Leistungen von Erwerbstätigen (Vollkosten für Erwerbstätige multipli-
ziert mit dem Anteil an Erwerbstätigen an der Leistungserbringung) und Leistungen von Frei-
willigen (Vollkosten für Freiwillige multipliziert mit dem Anteil an Freiwilligen an der Leistungs-
erbringung) unterschieden.  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑀3, 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑡𝑦𝑝 𝑘)

= ෍(𝐵𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑎𝑛 𝐵𝐿 𝑖 ∗ (𝑉𝑜𝑙𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑤. 𝐵𝐿 𝑖 

ଵ଺

௡ୀଵ

∗ % 𝑎𝑛 𝐸𝑟𝑤. , 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒 𝐵𝐿 𝑒𝑟𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

+  𝑉𝑜𝑙𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑖𝑤.  𝐵𝐿 𝑖 

∗ % 𝑎𝑛 𝐹𝑟𝑒𝑖𝑤. , 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒 𝐵𝐿 𝑒𝑟𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛) ) 

Anmerkungen: BL: Betreuungsleistung, Erw.: Erwerbstätige, Freiw.: Freiwillige 

 

Beurteilung 

Diese Methode berücksichtigt als einzige alle bei den Organisationen anfallenden Kosten (in-
klusive Sach- und Overhead-Kosten (s. Infobox 1)). Sie entspricht daher dem «oberen Rand» 
der Kosten und wird jeweils als der obere Schätzwert angegeben.  

 

2.5. HOCHRECHNUNG DES BEDARFS UND DER BETREUUNGSKOSTEN 

Wie jeder repräsentative Survey enthält auch der SHARE, welcher die Grundlage für unsere 
Falltypen bildete, sogenannte Hochrechnungsgewichte (frequency weights). Die Hochrech-
nungsgewichte werden aufgrund eines vordefinierten Rasters an Personeneigenschaften be-
rechnet und geben für jede Person in der Stichprobe an, wie viele Personen in der Grundpo-
pulation (in dem Fall der Schweiz) gemäss ihrer Personeneigenschaften repräsentiert werden. 
Die Hochrechnungsgewichte bilden damit die Grundlage für unsere Hochrechnung. Zur Erin-
nerung: Die für diese Studie relevante Bevölkerungsgruppe umfasst alle noch zu Hause le-
benden Personen ab 63 Jahren in der Schweiz. 
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Im Detail sind wir bei der Hochrechnung wie folgt vorgegangen: 

1) Re-Kalibrierung der Hochrechnungsgewichte:  

Im ersten Schritt wurden die im SHARE berechneten Hochrechnungsgewichte hinsicht-
lich des Merkmals «allein- / nichtalleinlebend» re-kalibriert1. Dieses Kriterium war nicht 
in die ursprüngliche Berechnung der Gewichte eingeflossenen. Durch diese Re-Kalib-
rierung können allfällige Verzerrungen in der Hochrechnung – durch Über- oder Unter-
sampling von Allein- im Vergleich zu Nichtalleinlebenden – korrigiert werden. Die Re-
Kalibrierung erfolgte auf Basis von Daten des Bevölkerungsregisters des BFS (STAT-
POP, BFS, 2015).  

2) Hochrechnung der Anzahl Personen pro Falltyp auf die Schweiz: 

Durch Addition der re-kalibrierten Hochrechnungsgewichte pro Falltyp ergeben sich die 
Anzahl Personen pro Falltyp in der Schweiz. 

3) Hochrechnung des Betreuungsbedarfs und der -kosten pro Falltyp auf die Schweiz: 

Durch Multiplikation der Anzahl Personen pro Falltyp mit dem Bedarf pro Falltyp (Re-
sultat aus Kapitel 3.1) sowie den Kosten pro Falltyp (Resultat aus Kapitel 3.3) ergibt 
sich der Betreuungsbedarf sowie die -kosten in der Schweiz. Der Bedarf wird in Anzahl 
Einsätzen pro Monat und die Kosten in Schweizer Franken (CHF) pro Monat ausge-
wiesen. 

4) Berechnung des gesamten Betreuungsbedarfs und der -kosten in der Schweiz: 

Durch Addition des Betreuungsbedarfs und der -kosten über alle Falltypen hinweg 
ergibt sich der gesamtschweizerische Bedarf und die entsprechenden Kosten für die 
Betreuung aller zu Hause lebenden Personen ab 63 Jahren in der Schweiz.  
 

Die Hochrechnung der Kosten wurde für die M1 (unterer Schätzwert) und M3 (oberer Schätz-
wert) der Kostenberechnung vorgenommen (s. Kapitel 0). Beide Methoden sind mit unter-
schiedlichen Unsicherheiten behaftet. Gemäss unserer Einschätzung sollten die wahren Be-
treuungskosten aber innerhalb des Intervalls zwischen den aus M1 und M3 resultierenden 
Kosten liegen.  

 

                                                
1 In die Gewichtung eingeflossen sind lediglich die Merkmale: Altersklassen (50-59, 60-69, 70-79, 80+) und Geschlecht (Frederic Malter & Börsch-

Supan, 2017) 
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3. Resultate 

3.1. ERMITTLUNG DES BEDARFS AN BETREUUNGSLEISTUNGEN 

3.1.1. Ermittlung der Falltypen mittels Clusteranalyse 

Datengrundlage 

In der sechsten Welle des SHARE Survey wurden in der Schweiz 2'803 Personen befragt. 
Davon wiesen 1'835 die Eigenschaften unserer Studienpopulation auf, d.h. sie wohnten zu 
Hause und waren 63 Jahre alt oder älter. 18 Personen (1%) mussten aufgrund von fehlenden 
Werten bei den für das Clustering relevanten Merkmalen ausgeschlossen werden. Die ver-
wendete Studienpopulation umfasst somit 1'817 Personen. 

Clusteringmerkmale 

Die Tabelle 1 zeigt die nach inhaltlichen Kriterien und in Zusammenarbeit mit Expertinnen und 
Experten ausgewählten Personenmerkmale, von denen sich der Bedarf an Betreuungsleistun-
gen möglichst gut ableiten lässt. Sie umfassen in erster Linie Einschränkungen in den Alltags-
aktivitäten (ADL und IADL) wie beispielsweise dem Führen des Haushalts, Einkaufen oder 
Erledigen von Bankgeschäften. Als weitere betreuungsrelevante Merkmale wurden schlechtes 
Sehen, sich einsam fühlen, alleine leben, Anwesenheit eines informellen Netzwerks, Schmer-
zen und Gebrechlichkeit (Frailty) identifiziert (Spalte 1). 

Die mittlere Spalte gibt an, ob das jeweilige Merkmal zur Differenzierung der Personen beige-
tragen hat und zum Clustering verwendet wurde. Von den 20 ursprünglich in Betracht gezo-
genen Merkmalen wurden schliesslich 13 für die Clusterbildung verwendet (Spalte 2). Die 
letzte Spalte zeigt schliesslich wie häufig die einzelnen Einschränkungen in der Studienpopu-
lation vorkommen.  

Clustering Resultat 

Das Clustering wurde separat für alleinlebende und nichtalleinlebende Personen durchgeführt. 
Unter Abwägung inhaltlicher und statistischer Kriterien erwiesen sich zwölf Cluster bei den 
Alleinlebenden und elf Cluster bei den Nichtalleinlebenden als optimal. Die Clustergüte kann 
in beiden Fällen als gut beurteilt werden (die Silhouettenkoeffizienten betragen 0.69 (gut) und 
0.81 (sehr gut)).  

Tabelle 2 beschreibt die finalen Cluster. Sie zeigt also, wie sich älteren Personen in der 
Schweiz gemäss ihrer Einschränkungen zu Gruppen zusammenfassen lassen. Jede Spalte 
steht für eine Gruppe. Die Nichtalleinlebenden lassen sich in elf und die Alleinlebenden in zwölf 
Gruppen zusammenfassen. In den Zeilen stehen die für die Bedarfsermittlung relevanten phy-
sischen und kognitiven Einschränkungen, die die Personen in den einzelnen Gruppen aufwei-
sen. Die Zahlen entsprechen dem Anteil der Personen pro Gruppe mit einer entsprechenden 
Einschränkung. Die Farbgebung dient der einfacheren Interpretation der Resultate. Rot und 
Rosarot hervorgehoben sind die Einschränkungen, welche mehr als 80% bzw. mehr als 50% 
der Personen in einer Gruppe aufweisen.  
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Tabelle 1: Clusteringmerkmale 

Personenmerkmale gemäss inhaltlichen Kriterien  
Verwendung für 

Clustering? 
 Mittelwert 

ADL: Seit mindestens 3 Monaten Schwierigkeiten:       
...100 Meter im Gehen zurückzulegen  Ja 6.7% 
…sich bücken, hinknien, in die Hocke gehen Ja 27.5% 
…Arme über Schulterhöhe heben/strecken  Ja 5.3% 
...Gegenstände von mehr als 5 Kilo anheben / tragen  Ja 13.9% 
…mit den Fingern Münze vom Tisch aufnehmen  Nein 3.8% 
IADL: Seit mindestens 3 Monaten Schwierigkeiten:       
…durch ein Zimmer zu gehen Nein 0.5% 

…sich ins Bett legen, aus dem Bett aufstehen Nein 1.2% 
…Kochen einer warmen Mahlzeit  Ja 1.7% 
…einkaufen von Lebensmitteln  Ja 3.7% 

…telefonieren Nein 0.9% 
…mit Hausarbeiten oder im Garten Ja 7.9% 
…mit Geld umgehen, z.B. Rechnungen bezahlen Ja 1.8% 
…Haus alleine verlassen und ÖV benutzen Ja 4.1% 
…eigene Wäsche waschen  Ja 3.5% 
Schlecht sehen von nahen Dingen (z.B. Zeitunglesen) Ja 3.8% 
Fühlen sie sich manchmal oder häufig einsam?  Ja 19.8% 

Alleinlebend Ja 35% 
Erhalt von informeller Hilfe von Personen ausserhalb des Haus-
halts (Familienmitglieder, Bekannte oder Nachbarn)  

Nein 22.3%a) 

 Gebrechlichkeit (Frailty) in letzten 6 Monaten wie: hingefallen, 
Angst davor hinzufallen, Schwindel, Ohnmacht oderchronische. Er-
schöpfung. 

Nein 26.3%b) 

Schmerzen: mässig bis stark Nein 23.8%  

Anmerkungen: a) Anteil der Personen, die im letzten Jahr für Pflege, Haushalt oder Schreibarbeit mindestens eine 
informelle Hilfe bezogen hat. b) Anteil der Personen, die in den letzten 6 Monaten an mind. einem der aufgelisteten 
Schwächesymptomen litt. Die Mittelwerte sind gewichtet mit den Hochrechnungsgewichten im SHARE. 

 

Lesebeispiel zu Tabelle 2 

Die Personen in der Gruppe 1 der Nichtalleinlebenden (Spalte 2) weisen keinerlei kognitive 
und körperliche Einschränkungen auf. Von den 841 Personen in dieser Gruppe hat niemand 
(0%) Probleme mit dem Sehen, 100m gehen, usw. Eine von zehn Personen erhält informelle 
Hilfe von Freunden oder Verwandten, weist Gebrechlichkeitssymptome auf oder hat mäs-
sige bis starke Schmerzen. Diese Gruppe hat also keinerlei betreuungsbedürftige Ein-
schränkungen. Deshalb wurde sie bei der Bedarfsermittlung nicht weiter berücksichtigt, d.h. 
für diese Gruppe wurde kein Falltyp – der in Anschluss zur Bedarfsermittlung den Expertin-
nen und Experten vorgelegt wurde – abgeleitet. (s. Zeile Falltyp-Nr.: n.v. (nicht verwendet)).  

Die Seniorinnen und Senioren in der Gruppe 4 der Nichtalleinlebenden (Spalte 5) fühlen 
sich einsam, ansonsten weisen sie keinerlei kognitive und körperliche Einschränkungen auf. 
Von den 87 Personen in dieser Gruppe hat niemand (0%) Probleme mit dem Sehen, sich 
Bücken, Strecken der Arme etc. Eine von zehn Personen hat Probleme 100 Meter am Stück 
zu gehen, 20% erhalten informelle Hilfe von Freunden oder Verwandten, 20% weisen 
Schwächesymptome auf und 30% haben mässige bis starke Schmerzen Die Personen in 
dieser Gruppe weisen einen möglichen Betreuungsbedarf auf und wurden folglich als Fall-
typ 2 den Expertinnen und Experten zur Bedarfsermittlung vorgelegt (s. Zeile Falltyp-Nr.: 2).  
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Anmerkungen: Die Tabelle zeigt das Clustering Resultat für die finalen 11 bzw. 12 Cluster unter Anwendung des 
PAM-Algorithmus und der Gower Distanz. Sie zeigt pro Cluster den Anteil der Personen mit einer bestimmten 
Einschränkung. Die letzten beiden Zeilen zeigen die Clustergrösse und die Falltyp-Nummer. Farbgebung: Rot ein-
gefärbt sind diejenigen Merkmale, die auf >80% der Personen im Cluster zutreffen, rosarot: >50%, hellblau: <50%, 
weiss: 0%. Graue Merkmale wurden nicht für das Clustering verwendet, wurden aber in die Falltypen integriert, da 
es sich um wichtige Merkmale handelte.  

 

Die Tabelle macht deutlich, dass die grösste Gruppe, sowohl bei den Alleinlebenden (Gruppe 
3) als auch bei den Nichtalleinlebenden (Gruppe 1), Personen sind, die keinerlei Einschrän-
kungen haben. Umgekehrt sind die Gruppen von Personen mit vielen Einschränkungen relativ 
klein: Am stärksten eingeschränkt sind bei den Nichtalleinlebenden die Personen in Gruppe 
11 (Falltyp-Nr. 9). Bei den Alleinlebenden sind es die Gruppen 10 und 12 (Falltyp-Nr. 18 und 
20), welche die am stärksten beeinträchtigten Personen enthalten. 

Falltypen 

Aus den mittels Clustering gebildeten Gruppen wurden die Falltypen abgeleitet. Diese dienten 
als Grundlage für die Bedarfsbeurteilung durch die Expertinnen und Experten. Ausgeschlos-
sen wurden jene Gruppen, die keinerlei Einschränkungen hatten oder deren einzige Ein-
schränkung das Sehen war. Somit wurden 20 Falltypen erstellt (s. vierte Zeile Tabelle 2). Bei 
der Erstellung der Falltypen-Beschriebe wurden jene Einschränkungen berücksichtigt, welche 
mehr als 50% der Personen in einem Cluster betrafen (rote / rosarote Zellen in Tabelle 2). 
Abbildung 1 zeigt zwei von uns verwendete Falltypen-Beschriebe: Falltyp 2 (nicht alleinlebend) 
und Falltyp 14 (alleinlebend).  

  

Haushaltstyp
Cluster/Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anzahl Personen 841 34 43 87 157 37 26 40 20 30 6 36 28 202 7 94 18 15 9 12 10 57 8

Falltyp n.v. n.v. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n.v. 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sehen 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Gehen 100m 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.9 0.1 0.8

Sich bücken 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Strecken (Arme) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.9 0.1 0.4

Heben / Tragen 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 0.7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 1.0

Essen kochen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Einkaufen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.8 0.0 0.8

Hausarbeit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.9 0.1 1.0

Administration (Geld) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Alleine Haus verlassen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.9 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.6

Wäsche waschen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0 0.8
Einsamkeit 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.0 0.3
Informelle Hilfe 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 1.0 0.2 0.8 0.6 0.3 0.7 0.9 0.4 0.6
Gebrechlichkeit 0.1 0.2 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6 0.7 0.4 0.6 0.2 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6 0.7 0.8 0.5 0.9
Schmerzen 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 0.3 0.5 0.1 0.7 0.2 0.8 0.6 0.3 0.4 0.7 0.4 0.4

alleinlebendnicht alleinlebend

Tabelle 2: Finale Cluster mit den zusätzlich verwendeten Variablen
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3.1.2. Beurteilung des Bedarfs pro Falltyp mittels Expertenbefragung 

Die aus der Clusteranalyse erhaltenen Fallbeschriebe wurden von mindestens sieben und ma-
ximal zehn Expertinnen und Experten pro Falltyp bewertet. Die Experten und Expertinnen be-
urteilten jeweils:  

1) Die Anzahl nötiger Einsätze pro Zeiteinheit (pro Tag, pro Monat, pro Jahr)  
2) die erwartete Zeit pro Einsatz (falls Anzahl Einsätze >0)  

Das Produkt aus Häufigkeit (Einsätze pro Monat) und Umfang an benötigten Leistungen (Zeit 
pro Einsatz) ergab den Bedarf (Stunden pro Monat). Die Abbildung 2 bis Abbildung 5 zeigen 
die Resultate für alle 20 Falltypen. Erwartungsgemäss wiesen die Expertinnen und Experten 
den Fällen mit mehr Einschränkungen in der Regel einen höheren Bedarf zu, als solchen mit 
weniger Einschränkungen Zudem wurden Alleinlebenden im Vergleich zu Nichtalleinlebenden 
– mit ansonsten vergleichbaren Einschränkungen – von den Expertinnen und Experten ein 
höherer Bedarf zugeschrieben (Falltypen: 2 und 13, 3 und 19; 4 und 10). Der Vergleich von 
Alleinlebenden und Nichtalleinlebenden mit denselben oder ähnlichen Einschränkungen 
zeigte zudem, dass Alleinlebende mehr «Haushaltshilfe» benötigen (Falltypen: 3 und 19, 4 
und 10; 8 und 11). Unterscheiden sich Nichtalleinlebenden von den Alleinlebenden nur durch 
das Gefühl von Einsamkeit – und eventuell noch durch die Hilfe von ausserhalb des Haushal-
tes –, wurden den Alleinlebenden bedeutend mehr Bedarf an Betreuungsleistungen zugewie-
sen (Fallpaare: 1 und 16, 6 und14; 8 und17).  

Der Bedarf an Unterstützung in Bezug auf Administration und Finanzen ist äusserst selten. 
Nur der Falltyp 9 weist laut den Expertinnen und Experten dafür einen Bedarf auf (Medianwert). 
Der Bedarf an digitaler Unterstützung und Multimedia sowie 24h-Betreuung ist im Median so-
gar bei keinem der Falltypen ausgewiesen. Die Entlastung von Angehörigen (zu Hause, oder 
in der Tagesstätte) wird nur dann benötigt, wenn viele Einschränkungen vorhanden sind (Fall-
typen 6, 7, 9 und 20), was auch für den «Mahlzeitendienst» gilt (Falltypen 9 und 20). Alle 
anderen Leistungen sind über die Falltypen relativ weit verbreitet.  

 

Lesebeispiel Falltyp 2 (für Abbildung 2 bis Abbildung 5) 

Die Personen, die dem Falltypen 2 entsprechen, leben nicht allein, fühlen sich jedoch 
manchmal bis häufig einsam (für Informationen zu den Einschränkungen s. Tabelle 2).  

Die Expertinnen und Experten sahen für diese Personen einen Bedarf an den Betreuungs-
leistungen «Soziale Aktivität», «Besuchs- und Begleitdienst» und «Sport ausser Haus». Für 
«Soziale Aktivität» sahen sie einen Umfang von 8.57 Stunden pro Monat vor (s. Abbildung 
2). Die 8.57 Stunden entsprechen dem Medianwert. D.h. die Hälfte der befragten Expertin-
nen schätzten den Bedarf tiefer, die andere Hälfte höher ein.  

Die schwarze Linie kennzeichnet den sog. Interquartilsabstand. Er ist ein Mass dafür wie 
stark die Meinungen der Expertinnen und Experten auseinanderliegen. Der obere Wert des 
Interquartilsabstandes entspricht dem 75. Perzentil (p75), der untere dem 25. Perzentil 
(p25). D.h. 75% der Expertinnen und Experten gaben einen Wert unter dem p75, 25% der 
Expertinnen und Experten einen Wert unter dem p25 an. Beim Falltypen 2 umfasste der 
Interquartilsabstand Werte zwischen 8.57 (p25) und 17.14 (p75) Stunden pro Monat.  
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Abbildung 2: Bedarf an Betreuungsleistungen in Stunden pro Monat (Falltypen 1 bis 6) 
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Abbildung 3: Bedarf an Betreuungsleistungen in Stunden pro Monat (Falltypen 7 bis 9) 
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Abbildung 4: Bedarf an Betreuungsleistungen in Stunden pro Monat (Falltypen 10 bis 15) 
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Abbildung 5: Bedarf an Betreuungsleistungen in Stunden pro Monat (Falltypen 16 bis 20) 
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3.1.3. Unsicherheiten in den Einschätzungen des Bedarfs 

Die Expertinnen und Experten führten in erster Linie an, dass die Falltypen zu wenig Informa-
tionen über die Präferenzen der Betroffenen und die Wünsche und Möglichkeiten der Ange-
hörigen enthielten (Resultate im Anhang A1.5). Insbesondere erachteten sie es als schwierig 
den Bedarf von nicht alleinlebenden Personen einzuschätzen, da dieser sehr stark von den 
Ressourcen der nahen Angehörigen abhängig sei. Sie empfanden die Bewertung des Bedarfs 
als subjektiv und theoretisch, denn nicht alle von ihnen gemachten Empfehlungen würden im 
Alltag von den Betroffenen auch umgesetzt. Im Normalfall würden diese Entscheide im Aus-
tausch mit den Betroffenen gefällt.  

In Bezug auf die Daten variierten die Einschätzungen v.a. bei den Leistungen zur Unterstüt-
zung des sozialen Austausches («Soziale Aktivität» und «Besuchs- und Begleitdienst») sowie 
den Entlastungsangeboten für betreuende Antehörige («Entlastung von Angehörigen zu 
Hause», «Tagesstätten»). Andererseits variierte die Beurteilungen der Expertinnen und Ex-
perten stärker bei den Nichtalleinlebenden im Vergleich zu den Alleinlebenden. 

 

3.2. ERMITTLUNG DER KOSTEN PRO BETREUUNGSLEISTUNG 

3.2.1. Betreuungsleistungen und Angebotspreise der drei grössten Anbieter 

Die Analyse der Angebote der drei grössten Anbieter von Betreuungsleistungen (Non-Profit 
Spitex Organisationen, Pro Senectute und SRK) in den 54 Untersuchungsgemeinden hat er-
geben, dass alle drei Anbieter in allen sechs Untersuchungskantonen tätig sind. Das Angebot 
ist allerdings regional sehr unterschiedlich ausgeprägt (Tabelle 3). Tendenziell ist Pro Senec-
tute in den Kantonen AG, LU und SG stärker vertreten, wohingegen in den Kantonen SZ, VD 
und TI die Spitex mehr Leistungen anbietet. Das SRK bietet seine Leistungen («Begleitdienst», 
«Fahrdienst», «Besuchs- und Begleitdienst», «Entlastung Angehörige zu Hause» und «Not-
rufkopf») in den meisten Kantonen an, mit Ausnahme von «Tagesstätte» (AG) und «Sport 
ausser Haus» (TI). In diesen Ausführungen gilt es zu berücksichtigen, dass sich unsere Ana-
lysen auf jene Anbieter beschränkt, die nicht nur ihre Leistungen, sondern auch ihre Preise auf 
ihrer Internetseite öffentlich zugänglich auswiesen.  

Einige Leistungen werden nur von sehr wenigen Anbietern angeboten. Dabei handelt es sich 
insbesondere um Bewegung und «Sport zu Hause» (zwei Anbieter), «Digitale Nutzung und 
Multimedia» (zwei Anbieter) und «Entlastungsdienst ausser Haus für betreuende Angehörige» 
(z.B. Tagesstätte; zwei Anbieter). Die beiden erstgenannten Angebote («Sport zu Hause» und 
«Digitale Nutzung und Multimedia») sind noch nicht stark etabliert. Daher wurde keine zweite, 
erweiterte Suche für diese Leistungen durchgeführt. Tagesstätten ausgerichtet auf Seniorin-
nen und Senioren hingegen sind weit verbreitet, werden jedoch häufig von anderen Anbietern 
angeboten (z.B. APH). Daher wurde für dieses Angebot eine zweite systematische Suche 
durchgeführt in allen sechs Untersuchungskantonen, ohne die Einschränkung auf die Unter-
suchungsgemeinden respektive Anbieter. So konnte die Datenbasis bedeutend verbessert 
werden. 

Für zwei Betreuungsleistungen konnten keine Angebote und Preise gefunden werden («Si-
cherheitschecks» und «24-h-Betreuung zu Hause»). Für beide wurde keine zweite Suche 
durchgeführt. Bei den «Sicherheitschecks», da der Bedarf an Sicherheitschecks v.a. Falltypen 
betraf, die sehr viele Einschränkungen hatten. Es wird davon ausgegangen, dass in solchen 
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Fällen regelmässig Spitex-Mitarbeitende zur Ausführung von KVG-Leistungen bei den Be-
troffenen zu Hause anwesend sind und daher keine zusätzlichen Sicherheitschecks benötigt 
werden. Die «24-h-Betreuung» wurde ausgeschlossen, weil sie bei keiner der Falltypen als 
Bedarf (Median oder p25-p75) ausgewiesen wurde.  

 

Betreuungsleistungen  AG LU SG SZ VD TI 

Mahlzeitendienst 

Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute     Pro Senectute 
 Spitex Spitex Spitex   

            

Haushaltshilfe 

Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute       

Spitex Spitex Spitex Spitex Spitex Spitex 

            

Kleine Reparaturen 

Pro Senectute   Pro Senectute       

Spitex Spitex Spitex Spitex   

            

Begleitdienst 

Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute       

Spitex Spitex  Spitex Spitex Spitex 

SRK SRK       SRK 

Fahrdienst 

  Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute     
 Spitex Spitex    

SRK SRK SRK SRK   SRK 

Soziale Aktivität 

Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute 
     Spitex 

          SRK 

Besuchs- und Begleit-
dienst 

Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute       

Spitex Spitex Spitex Spitex Spitex Spitex 

SRK SRK SRK SRK SRK SRK 

Administration / Finanzen 

Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute Pro Senectute   Pro Senectute 

Spitex   Spitex   

            

Digitale Nutzung und Mul-
timedia 

Pro Senectute   Pro Senectute       
      

            

Sport zu Hause** 

        Pro Senectute    

Spitex      

            

Sport ausser Haus** 

Pro Senectute  Pro Senectute  Pro Senectute  Pro Senectute  Pro Senectute  Pro Senectute 
     Spitex 

          SRK 

Entlastung Angehörige zu 
Hause 

Pro Senectute   Pro Senectute       

Spitex Spitex Spitex Spitex Spitex  

SRK SRK   SRK SRK   

Tagesstätte*** 

          Pro Senectute 
  Spitex    

SRK           

Notrufknopf 

      

Spitex  Spitex  Spitex Spitex 

SRK SRK SRK SRK     

Anmerkungen: * Die Tabelle berücksichtigt nur Betreuungsleistungen, für welche Preisangaben gefunden wurden; 
**«Sport zu Hause» und «Sport ausser Haus» umfassen auch Bewegungstrainings; ***In den Kostenanalysen wur-
den zusätzliche Leistungserbringer berücksichtigt; AG: Aargau; LU: Luzern; SG: St. Gallen; SZ: Schwyz; VD: 
Waadt; TI: Tessin. 

Tabelle 3: Leistungserbringer pro Betreuungsleistung* und Untersuchungskanton 
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Bezüglich der Preise der Betreuungsleistungen zeigt sich ein sehr differenziertes Bild (Tabelle 
4). Die zwei teuersten Leistungen sind mit ihrem Monatspreis die «Administration / Finanzen» 
(Mittelwert (MW): 121.4 CHF / Monat für die Nichtalleinlebenden und 91.4 CHF / Monat für die 
Alleinlebenden) und die Stundenansätze für «Digitale Nutzung und Multimedia» (96.5 CHF / 
Stunde). Bei beiden variieren die Preise über die Kantone hinweg ebenfalls stark (MW: 6.6 – 
315 CHF / Monat für die Nichtalleinlebenden und 6.6 – 210 CHF / Monat für die Alleinlebenden) 
für administrative respektive finanzielle Betreuungsleistungen). Allerdings liegt dies auch am 
Preismodell: Die auf den ersten Blick hohe Monatspreise für «Administration / Finanzen» ent-
sprechen einer Monatspauschale, d.h. es fallen keine weiteren Stundenpreise mehr an.  

Sehr unterschiedliche Preise findet man auch im Bereich der «Sozialen Aktivitäten» respektive 
«Sport ausser Haus». Diese haben einen Ausreisser nach oben (AG: MW: 115 CHF / Stunde 
für beide Leistungen) und einen sehr tiefen Wert im Tessin (MW: 3 CHF / Stunde für «Soziale 
Aktivität» und 4 CHF / Stunde für «Sport ausser Haus»). Diese Unterschiede stammen einer-
seits von einem regional sehr unterschiedlichen Leistungsangebot und anderseits im Fall von 
AG v.a. von fehlenden Detailinformationen auf der Webseite. Bezüglich der Preise für «Tages-
stätten» fällt auf, dass in den Kantonen Waadt und Tessin tiefe Preise existieren (VD: 1.3 CHF 
/ Stunde, TI: 0 CHF / Stunde). Sowohl bei «Sozialen Aktivitäten» respektive «Sport ausser 
Haus» im Tessin, als auch bei den «Tagesstätten» in den Kantonen Waadt und Tessin ver-
muten wir eine Subventionierung der Leistungen. Bei den anderen Betreuungsleistungen va-
riieren die Preise nur moderat.  

 

    Preise 

Betreuungsleistung Kategorie AG LU SG SZ VD TI MW alle 
Kantone 

Mahlzeitendienst 

Preis/Einsatz 12.6 18.5 16.8 15.1 k.A. 25.3 17.6 

Preis/Stunde 0.0 0.0 0.0 0.0 k.A. 0.0 0.0 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 k.A. 0.0 0.0 

Haushaltshilfe 

Preis/Einsatz 2.5 4.6 2.7 3.4 2.9 0.0 2.7 

Preis/Stunde 31.8 40.0 33.8 31.8 26.0 36.0 33.2 

Preis zusätzlich/Monat 0.9 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 

Kleine Reparaturen 

Preis/Einsatz 4.7 0.0 2.5 5.8 k.A. k.A. 3.2 

Preis/Stunde 47.2 54.4 40.0 41.3 k.A. k.A. 45.7 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 k.A. k.A. 0.0 

Begleitdienst 

Preis/Einsatz 6.3 4.0 0.0 5.0 4.3 0.0 3.3 

Preis/Stunde 27.8 24.3 29.3 58.3 26.0 23.0 31.4 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fahrdienst 

Preis/Einsatz 12.5 19.7 14.2 16.4 k.A. 6.3 10.8 

Preis/Stunde 0.0 0.0 0.8 2.5 k.A. 0.0 0.7 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.8 0.0 k.A. 0.0 0.2 

  

Tabelle 4: Angebotspreise pro Betreuungsleistung und Untersuchungskanton
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    Preise 

Betreuungsleistung Kategorie AG LU SG SZ VD TI MW alle 
Kantone 

Soziale Aktivität 

Preis/Einsatz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Preis/Stunde 115.0 7.6 10.5 33.0 22.8 3.0 32.0 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Besuchs- und Begleitdienst 

Preis/Einsatz 6.3 4.0 5.6 2.5 3.9 0.0 3.7 

Preis/Stunde 20.0 41.0 19.6 48.8 23.4 21.3 31.4 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5 
 

Für Nichtalleinlebende        

Administration / Finanzen 

Preis/Einsatz 0.0 0.0 0.0 0.0 k.A. 0.0 0.0 

Preis/Stunde 30.0 0.0 21.8 43.3 k.A. 0.0 19.0 

Preis zusätzlich/Monat 42.7 315.0 6.6 27.8 k.A. 215.0 121.4 

Für Alleinlebende        
Preis/Einsatz 0.0 0.0 0.0 0.0 k.A. 0.0 0.0 

Preis/Stunde 30.0 0.0 21.8 43.3 k.A. 0.0 19.0 

Preis zusätzlich/Monat 42.7 210.0 6.6 27.8 k.A. 170.0 91.4 

Digitale Nutzung und Multimedia 

Preis/Einsatz 0.0 k.A. 0.0 k.A. k.A. k.A. 0.0 

Preis/Stunde 139.0 k.A. 54.0 k.A. k.A. k.A. 96.5 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 k.A. 0.0 k.A. k.A. k.A. 0.0 

Sport zu Hause* 

Für Nichtalleinlebende        
Preis/Einsatz 0.0 k.A. k.A. k.A. 0.0 k.A. 0.0 

Preis/Stunde 33.0 k.A. k.A. k.A. 30.0 k.A. 31.5 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 k.A. k.A. k.A. 0.0 k.A. 0.0 

Für Alleinlebende        
Preis/Einsatz 0.0 k.A. k.A. k.A. 0.0 k.A. 0.0 

Preis/Stunde 33.0 k.A. k.A. k.A. 20.0 k.A. 26.5 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 k.A. k.A. k.A. 0.0 k.A. 0.0 

Sport ausser Haus* 

Preis/Einsatz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Preis/Stunde 115.0 7.2 10.4 29.4 9.6 4.0 29.3 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Entlastung Angehörige zu Hause 

Preis/Einsatz 1.7 0.0 2.0 3.4 3.9 k.A. 2.2 

Preis/Stunde 31.0 25.5 31.5 33.9 23.4 k.A. 29.1 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 k.A. 0.1 

Tagesstätten** 

Preis/Einsatz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Preis/Stunde 12.2 11.3 10.6 12.0 1.3 0.0 7.9 

Preis zusätzlich/Monat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Notrufknopf 

Preis/Einsatz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Preis/Stunde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Preis zusätzlich/Monat 60.8 45.0 53.8 67.0 42.0 35.0 50.6 

Anmerkungen: *«Sport zu Hause» und «Sport ausser Haus» umfassen auch Bewegungstrainings; **In den Kos-
tenanalysen wurden zusätzliche Leistungserbringer berücksichtigt; AG: Aargau; LU: Luzern; SG: St. Gallen; SZ: 
Schwyz; VD: Waadt; TI: Tessin; MW: Mittelwert; k.A.: Keine Angaben.  
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3.2.2. Berufliche Mindestanforderungen an die Leistungserbringenden 

Aus der Delphi-Befragung der Fachexpertinnen und Fachexperten geht hervor, dass 14 von 
16 Betreuungsleistungen mehrheitlich sowohl von Freiwilligen als auch von Erwerbstätigen 
erbracht werden können (s. Anhang A1.6). Die zwei Ausnahmen zeigen sich im Folgenden: 
Bei der Betreuungsleistung «Tagesstätten» war eine knappe Mehrheit (6 von 11) der Befrag-
ten der Meinung, dass diese Leistung hauptsächlich von Erwerbstätigen erbracht werden 
sollte, 5 Befragte fanden, dass sowohl Freiwillige als auch Erwerbstätige die Leistungen über-
nehmen können und eine Person aus der Expertengruppe gab an, dass nur Freiwillige die 
Tagesbetreuung übernehmen sollten. Die 24-h-Betreuung sollte, gemässe einer deutlichen 
Mehrheit (9 von 11) der Expertinnen und Experten, ausschliesslich durch Erwerbstätige abge-
deckt werden und nur drei Expertinnen und Experten fanden, dass sowohl Freiwillige als auch 
Erwerbstätige diese Leitung erbringen können. 

Da bei den meisten Betreuungsleistungen Freiwillige und Erwerbstätige als Leistungserbringer 
in Frage kommen, wurde in der zweiten Delphi-Befragung zusätzlich noch erfragt, wie hoch 
der Anteil an Erwerbstätigen respektive Freiwilligen ist, die die Leistungen erbringen. Die Mei-
nung zu der prozentualen Verteilung in der Erbringung der Leistungen divergiert zwischen den 
Experten und Expertinnen stark (Tabelle 5). Die Antworten der Fachexperten und Fachexper-
tinnen zeigen, dass die Leistungserbringung in drei Gruppen eingeteilt werden kann: 

1) Betreuungsleistungen, die grösstenteils von Erwerbstätigen erbracht werden können. 
In diese erste Gruppe fallen folgende Leistungen: «Haushaltshilfe» (Median: 77.5, p25-
p75: 56.2 – 80), «Administration und Finanzen» (Median: 80, p25–p75: 65 – 80), «Ent-
lastung von Angehörigen zu Hause» (Median: 65, p25–p75: 60 – 77.5), «Tagesstätte» 
(Median: 70, p25–p75: 62.5 – 92.5), «Notrufknopf» (Median: 70, p25–p75: 52.5–87.5 
und «24-h-Betreuung» (Median: 85, p25–p75: 72.5-97.5). 

2) Betreuungsleistungen, die zu gleichen Teilen von Erwerbstätigen und Freiwilligen über-
nommen werden können. Darunter fallen die Betreuungsleistungen «Sport zu Hause» 
(Median: 45, p25–p75: 32.5–65), «Sport ausser Haus» (Median; 55, p25–p75: 35–75) 
und «Sicherheitschecks» (Median: 45, p25–p75: 32.5–57.5). 

3) Betreuungsleistungen, die grösstenteils von Freiwilligen erbracht werden können. 
Hierzu gehören der «Mahlzeitendienst» (Median: 25, p25–p75: 10–70), «kleine Repa-
raturen» (Median: 40, p25–p75: 30–50), der «Begleitdienst» (Median: 40, p25–p75: 
22.5–50), der «Fahrdienst» (Median: 25, p25–p75: 12.5 bis 30), die «Sozialen Aktivitä-
ten» (Median: 25, p25–p75: 20–45), der «Besuchs- und Begleitdienst» (Median: 35, 
p25–p75: 20–50) sowie die «digitale Nutzung und Multimediaunterstützung» (Median: 
35, p25–p75: 30–47.5). 
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Betreuungsleistung MW SD Med 25p 75p 

Mahlzeitendienst 40.0 36.9 25.0 10.0 70.0 

Haushaltshilfe 69.0 15.0 77.5 56.3 80.0 

Kleine Reparaturen 38.0 13.3 40.0 30.0 50.0 

Begleitdienst 37.0 25.0 40.0 22.5 50.0 

Fahrdienst 23.0 17.5 25.0 12.5 30.0 

Soziale Aktivität 32.0 24.8 25.0 20.0 45.0 

Besuchs- und Begleitdienst 32.0 21.4 35.0 20.0 50.0 

Administration / Finanzen 72.0 13.3 80.0 65.0 80.0 

Digitale Nutzung und Multimedia 42.0 21.4 35.0 30.0 47.5 

Sport zu Hause* 48.0 23.2 45.0 32.5 65.0 

Sport ausser Haus* 57.0 30.1 55.0 35.0 75.0 

Sicherheitschecks 47.0 27.3 45.0 32.5 57.5 

Entlastung Angehörige zu Hause 70.0 17.9 65.0 60.0 77.5 

Tagesstätte 75.0 20.7 70.0 62.5 92.5 

Notrufknopf 67.0 29.4 70.0 52.5 87.5 

24h-Betreuung  83.0 16.3 85.0 72.5 97.5 
Anmerkungen: Anzahl befragte Fachexperten und Fachexpertinnen: N: 6; *«Sport zu Hause» und «Sport ausser 
Haus» umfassen auch Bewegungstrainings; Med: Median; MW: Mittelwert; SD: Standardabweichung, 25p: 25.-
Perzentil, 75p: 75. Perzentil.  

Die qualitativen Ergebnisse zu den Mindestanforderungen an die Leistungserbringer machen 
deutlich, dass aus Expertensicht neben den fachlichen und professionellen Anforderungen 
auch «Soft Skills» wichtig sind. Aufgrund der häufigen Nennungen in der ersten Delphi-Befra-
gungsrunde wurde den Expertinnen und Experten in der zweiten Befragungsrunde die Mög-
lichkeit gegeben, diese «Soft Skills» unter der Kategorie «persönliche Mindestanforderungen» 
zusätzlich zu nennen (s. Anhang A1.7). Empathie, Toleranz, Kommunikations- und Bezie-
hungsfähigkeit sind über alle Betreuungsleistungen genannte persönliche Mindestanforderun-
gen. Einige Expertinnen und Experten stufen diese «Soft Skills» auch als fachliche und pro-
fessionelle Mindestanforderungen ein, die sie sowohl an Freiwillige als auch an Erwerbstätige 
stellen (s. Anhang A1.7). 

Die Expertenmeinungen zu den fachlichen und professionellen Mindestanforderungen, die an 
freiwillige Leistungserbringer gestellt werden, unterscheiden sich stark voneinander. Während 
die einen angeben, möglichst keine Mindestanforderungen an Freiwillige zustellen, finden die 
anderen Schulungen und Eignungsprüfungen als Mindestanforderungen angebracht. Eben-
falls unterscheiden sich die Nennungen zu den professionellen Mindestanforderungen bei Er-
werbstätigen, dies sowohl innerhalb als auch zwischen den einzelnen Betreuungsleistungen. 
Insgesamt können aus den Angaben der Expertinnen und Experten zwölf professionelle Min-
destanforderungen bzw. Berufsprofile abgeleitet werden (Tabelle 6). Sie dienen als Grundla-
gen zur Bestimmung der Lohnniveaus für die Kostenberechnungsmethode M2 (s. Kapitel 
2.4.2). 

 

 

Tabelle 5: Prozentualer Anteil der Leistungserbringung durch Erwerbstätige



Betreuung von Seniorinnen und Senioren zu Hause : Bedarf und Kosten              37 

 
 

Betreuungsleistungen 

Professionelle Mindestanforde-

rungen in Berufsgruppen  

(Ausbildungsniveaus) 

Verwendeter Median- 

Bruttomonatslohn 

Mahlzeitendienst 
Reinigungspersonal & Hilfskräfte 
(unternehmensinterne Ausbildung) 

4’220 CHF 

Haushalt/ Putzen/ 

Einkaufen/ Kochen 

Reinigungspersonal & Hilfskräfte 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
4’220 CHF 

Handwerk/  

Garten Hilfe 
Gärtner 

(EFZ) 
5’143 CHF 

Begleitdienst  
SRK Pflegehelfende 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
5’259 CHF 

Fahrdienst  
SRK Pflegehelfende 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
5’259 CHF 

Soziale Aktivität 
Sportausbildung 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
4’864 CHF 

Besuchs- und Begleitdienst  
SRK Pflegehelfende 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
5’259 CHF 

Finanzen/ Administratives 
Kaufmann/ Kauffrau  

(EFZ) 
5’617 CHF 

Unterstützung digitale Nutzung 
und Multimedia 

Elektroinstallateur/ Elektroinstalla-

teurin 

(EFZ) 

5’961 CHF 

Sport- und Bewegungstraining 
ausser Haus 

Sportausbildung  

(unternehmensinterne Ausbildung) 
4’864 CHF 

Sport- und Bewegungstraining 
zu Hause 

Sportausbildung  

(unternehmensinterne Ausbildung) 
4’864 CHF 

Regelmässige Kontaktauf-
nahme als Sicherheitschecks 

SRK Pflegehelfende 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
5’259 CHF 

Entlastungsdienst zu Hause für 
betreuende Angehörige 

SRK Pflegehelfende 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
5’259 CHF 

Entlastungsdienst  
ausser Haus für  
betreuende Angehörige 

SRK Pflegehelfende 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
5’259 CHF 

Notrufknopf 
FAGE  

(EFZ) 
5’330 CHF 

24h Betreuung 
(zu Hause) 

SRK Pflegehelfende 

(unternehmensinterne Ausbildung) 
5’259 CHF 

Anmerkungen: SRK: Schweizerisches Rotes Kreuz; EFZ: Eidgenössische Fähigkeitszeugnis; FAGE: Fachfrau / 
Fachmann Gesundheit 

 

Trotz der in Tabelle 6 aufgeführten Monatslöhne für die zwei Betreuungsleistungen «Sicher-
heitschecks» und «24-h-Betreuung zu Hause», wurden diese beiden Leistungen von den Kos-
tenberechnungen ausgeschlossen. Für Details zu diesem Ausschluss siehe Kapitel 3.2.1. 

Tabelle 6: Aus den fachlichen und professionellen Mindestanforderungen abgeleitete Be-
rufsgruppen und verwendete Monatslöhne 
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3.2.3. Vollkosten für die Erbringung der Betreuungsleistungen 

Der Rücklauf für die Analyse der Vollkosten der Organisationen war sehr gering. Das SRK 
stellte keine Daten zur Verfügung. Von den angefragten Pro Senectute Organisationen stellten 
neun ihre Daten zur Verfügung. Somit beschränkten sich die Rückmeldungen der kantonalen 
Pro Senectute Organisationen auf eine nicht repräsentative Auswahl an Institutionen:  

 Vollkosten Erwerbstätige: Aargau (AG), Freiburg (FR), Glarus (GL), Luzern (LU), 
Nidwalden (NW), Schwyz (SZ), Uri (UR), Waadt (VD), Zug (ZG) 

 Vollkosten Freiwillige: AG, GL, NW, SZ, UR, VD, ZG 

Für viele Betreuungsleistungen konnte zudem nur auf wenige Nennungen der kantonalen Or-
ganisationen zurückgegriffen werden (Tabelle 7). Weiter fehlten bei einigen Betreuungsleis-
tungen die Angaben zu den Kosten sogar vollständig (bei Erwerbstätigen: «Sicherheit-
schecks», «Notrufknopf» und «24h-Betreuung»; bei den Freiwilligen: «Mahlzeitendienst», 
«Haushaltshilfe», «Sicherheitschecks», «Entlastung Angehörige zu Hause», «Tagesstätten», 
«Notrufknopf» und «24h-Betreuung»). Zwei Betreuungsleistungen («Sicherheitschecks» und 
«24-h-Betreuung zu Hause») wurden von den Kostenberechnungen ausgeschlossen. Für De-
tails zu diesem Ausschluss siehe Kapitel 3.2.1.  

Für alle Betreuungsleistungen mit fehlenden Kostenwerten, welche in den Kostenrechnungen 
verwendet wurden, wurde der Mittelwert der Median-Vollkosten, respektive der Perzentil-Voll-
kosten der anderen Betreuungsleistungen eingesetzt (Tabelle 7). Nur für den «Notrufknopf» 
wurden die Preise aus Methode 1 übernommen, um die fehlenden Vollkosten-Werte zu erset-
zen. Dies weil diese Leistung über Monatspauschalen abgegolten wird.  

  Kosten für Erwerbstätige Kosten für FW 

Betreuungsleistungen N MW SD Med p25 p75 N MW SD Med p25 p75 

Mahlzeitendienst 3 74 44 75 53 107 0 k.A. k.A. 38 29 50 

Haushaltshilfe 4 42 6 40 37 45 0 k.A. k.A. 38 29 50 

Kleine Reparaturen 1 50 0 50 50 50 2 20 14 20 15 25 

Begleitdienst 2 53 4 53 51 54 4 38 41 21 12 47 

Fahrdienst 3 53 15 46 44 58 5 46 26 49 30 70 

Soziale Aktivität 2 50 12 50 46 54 4 28 11 28 23 33 

Besuchs- und Begleitdienst 3 46 4 46 44 48 4 34 29 27 11 50 

Administration / Finanzen 3 77 43 59 52 92 4 51 31 55 40 66 

Digitale Nutzung und Multimedia 2 100 70 100 75 124 2 20 14 20 15 25 

Sport zu Hause* 3 69 30 83 59 86 1 53 n.a. 53 53 53 

Sport ausser Haus* 5 93 24 89 83 97 4 69 21 73 59 82 

Sicherheitschecks 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Entlastung Angehörige zu Hause 2 48 2 48 48 49 0 k.A. k.A. 38 29 50 

Tagesstätte 1 53 0 53 53 53 0 k.A. k.A. 38 29 50 

Notrufknopf (1=ja, 0=nein) 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

24h-Betreuung (1=ja, 0=nein) 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Mittelwert                   38 29 50 

Anmerkungen: *«Sport zu Hause» und «Sport ausser Haus» umfassen auch Bewegungstrainings. N: Anzahl 
Preisangaben; MW: Mittelwert; SD: Standardabweichung; Med: Median; p25: 25%-Perzentil, p75: 25%-Perzentil, 
Bei vier Leistungen wurde auf Grund von fehlenden Daten der Mittelwert aller anderen Leistungen eingesetzt 
(grau hinterlegten). 

Tabelle 7: Kostenübersicht für Erwerbstätige und Freiwillige
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3.2.4. Einschätzung der Unsicherheit der Kosten pro Betreuungsleistung 

Betreuungsleistungen und Angebotspreise der drei grössten Anbieter 

Zur Ermittlung der Angebotspreise beschränkten wir uns auf die Daten von sechs Untersu-
chungskantonen. Diese wurden zwar sorgfältig ausgewählt, trotzdem kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Höhe der Preise durch die Auswahl der Kantone beeinflusst wurde (z.B. 
in Bezug auf ihre Subventionspraxis u.ä.). Dasselbe gilt für die Auswahl der Organisationen. 
Denn dabei wurden kleinere oder private Organisationen, die Betreuungsleistungen anbieten, 
nicht berücksichtigt.  

Für einige der Leistungen konnten nur wenigen Datenpunkte ermittelt werden. Das bedeutet, 
dass einzelne Datenpunkte einen sehr grossen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben und 
dadurch die Kostenberechnungen stark beeinflussen kann.  

Berufliche Mindestanforderungen an die Leistungserbringenden 

Die Befragung wurde bei einer sehr kleinen Anzahl Expertinnen und Experten durchgeführt. 
Die Meinung eines Experten oder einer Expertin kann somit das Gesamtergebnis sehr stark 
beeinflussen und es könnte sein, dass gewisse Einschätzungen nicht abgebildet sind. Insbe-
sondere Expertinnen und Experten von privaten Anbietern von Betreuungsleistungen haben – 
trotz Anfrage – nicht an der Befragung teilgenommen.  

Die Einschätzungen der erforderlichen Mindestanforderungen der Expertinnen und Experten 
waren sehr variabel. Um dem Begriff Mindestanforderung gerecht zu werden, wurde von uns 
jeweils die tiefst mögliche berufliche Kategorie und das tiefst mögliche Ausbildungsniveau ver-
wendet. Die von uns berechneten Kosten bilden daher sehr konservative Schätzungen ab.  

Auch der Prozentsatz an Erwerbstätigen respektive Freiwilligen, die die Leistungen anbieten, 
wurden von den Experten und Expertinnen sehr unterschiedliche eingeschätzt. Dies kann ei-
nerseits an regionalen Unterschieden liegen, könnte aber auch auf eine Schwierigkeit hindeu-
ten, diesen Wert überhaupt einzuschätzen. Die grössten Unterschiede fielen dabei bei der 
Leistung «Mahlzeitendienst» an.  

Vollkosten für die Erbringung der Betreuungsleistungen 

Die Schätzung der Kostendaten, die verwendet wurden, um die Vollkosten zu berechnen, 
stammen von einer nicht repräsentativen Auswahl an Kantonen (die Innerschweizer Kantone 
sind über-, städtische Gebiete unter-, die italienischsprachige Schweiz ist nicht vertreten). Zu-
dem stammen die Daten nur von einer Organisation (Pro Senectute). Da nicht alle kantonalen 
Pro Senectute Organisationen alle Dienstleistungen anbieten, kam zudem nur eine sehr ge-
ringe Anzahl an Datenpunkten pro Betreuungsleistung zusammen. Insbesondere bei den Kos-
ten für Freiwilligenarbeit fehlten bei zentralen Betreuungsleistungen die Angaben zu den Voll-
kosten. Zusätzlich ist nicht vollständig klar, worauf die Leistungserbringer ihre Einschätzungen 
der Vollkosten basierten, ob diese auf einer soliden Datenbasis bestanden oder reine Schät-
zungen waren.  
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3.3. KOSTEN FÜR BETREUUNGSLEISTUNGEN PRO FALLTYP 

Die Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen für alle 20 Falltypen die Kosten für eine bedarfsge-
rechte Betreuung pro Monat. Für jeden Falltypen sind die Resultate der vier unterschiedlichen 
Berechnungsmethoden (M1, M2.1, M2.2 und M3) nebeneinander aufgeführt:  

In der Methode M1 verrechneten wir den Bedarf mit den Angebotspreisen der drei wichtigsten 
Anbieter von Betreuungsleistungen. Sie berücksichtigen damit allfällige Subventionen und 
meist die Sachkosten, jedoch keinen Overhead (Infobox 1). 

In M2.1 wurden für alle Leistungen von Erwerbstätigen deren Bruttolöhne eingesetzt. Sie be-
inhaltet jedoch keine Kosten für die Leistungen von Freiwilligen, keine Sachkosten und keinen 
Overhead.  

In M2.2 wurden für alle bedarfsgerechten Leistungen der Lohn von Erwerbstätigen hinterlegt. 
Sie beinhaltet jedoch ebenfalls keine Sachkosten und keinen Overhead. 

M3 basiert auf den Vollkosten (Infobox 1), die bei Organisationen anfallen. Diese Methode 
beinhaltet also als einzige alle anfallenden Kosten.  

Wie in Kapitel 2.4 ausgeführt, erwarten wir, dass die eigentlichen Kosten zwischen der Me-
thode M1 (unterer Schätzwert) und der Methode M3 (oberer Schätzwert) liegen. Unter dieser 
Annahme liegen die Kosten pro Falltyp zwischen 27 CHF / Monat (M1 von Falltyp 3) und 2’636 
CHF / Monat (M3 von Falltyp 14).  

Die Kosten gemäss der Methode 2.1 sind zu tief, da sie weder Kosten für die Leistungen von 
Freiwilligen noch Sachkosten oder Overhead-Kosten beinhalten. Die Kosten aus Methode 2.2 
weisen zwar den Leistungen der Freiwilligen einen Lohn zu, liegen jedoch noch unter unserem 
unteren Schätzwert (M1), was wohl insbesondere an der fehlenden Berücksichtigung von 
Sachkosten und des Overheads liegt.  

Auf Grund tiefer Preisen für den Besuch von Tagesstätten fallen in M1 die Kosten für diese 
Leistung um einiges tiefer aus, als bei den anderen Methoden (s. Falltyp 9). Es muss davon 
ausgegangen werden, dass diese Preise die Kosten für die Erbringung der Leistung nicht de-
cken, also Subventionen fliessen. Beim «Mahlzeitendienst» hingegen sind in M1 auch Sach-
kosten enthalten (Kosten für Nahrungsmittel), womit diese Kosten im M1 stärker ins Gewicht 
fallen als in M3. Dies wiederspeigelt Falltyp 9. Der «Sport ausser Hause» führt zu deutlich 
höheren Kosten in M3 als in allen anderen Methoden (s. bspw. Falltyp 1 und Falltyp 8). Dies 
könnte insbesondere daran liegen, dass bei den Vollkosten sehr wenige Datenpunkte aus den 
kantonalen Pro Senectute Organisationen vorlagen und diese teilweise bedeutend höher wa-
ren, als die zusammengestellten Preise.  

Alleinlebende Personen haben im Vergleich zu nichtalleinlebenden mit ähnlichen Einschrän-
kungen höhere Kosten. Dies basiert einerseits auf dem Umfang der benötigten Leistungen 
(bspw. Falltyp 2 versus Falltyp 13 bei Soziale Aktivität oder Falltyp 3 versus Falltyp 19 bei 
Haushaltshilfe). Dieser ist bei Alleinlebenden grösser, als bei Nichtalleinlebenden. Anderer-
seits kann es auch am Bedarf – und den dadurch entstehenden Kosten – von zusätzlichen 
Leistungen liegen (bspw. Falltyp 4 versus Falltyp 10 bei Haushaltshilfe oder Sport ausser 
Haus).  
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Lesebeispiel Falltyp 2 (für die Abbildung 6 und Abbildung 7) 

Die Personen, die dem Falltypen 2 entsprechen, leben nicht allein, fühlen sich jedoch 
manchmal bis häufig einsam (für Informationen zu den Einschränkungen s.Tabelle 2).  

Bei diesem Falltypen sehen die Expertinnen und Experten einen Bedarf für folgende Leis-
tungen: «Soziale Aktivitäten», «Sport ausser Haus» und «Besuchs- und Begleitdienst» (s. 
auch Abbildung 2). 

Die durch diesen Bedarf anfallenden Kosten liegen zwischen 502 und 727 CHF / Monat. 
Diese Bandbreite ergibt sich aus den Methoden M1 und M3, welche wir als unteren und 
oberen Schätzwert der tatsächlichen Kosten interpretierten. 

Die Methode M1 basiert dabei auf den Angebotspreisen der drei wichtigsten Anbieter von 
Betreuungsleistungen, beinhaltet jedoch keinen Overhead. M3 basiert auf den Vollkosten, 
die bei Organisationen anfallen. M2.1 und M2.2 wurden mit Hilfe der Bruttolöhne (basierend 
auf den professionellen Mindestanforderungen) berechnet und enthalten damit keine Sach-
kosten und keinen Overhead. Zudem wurden in M2.1 nur für Erwerbstätige einen Lohn ein-
berechnet und in M2.2 für alle Leistungen (also auch diejenigen der Freiwilligen) der Er-
werbstätigen-Lohn einsetzt. 
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Abbildung 6: Monatliche Kosten (CHF) pro Falltyp für die Betreuung von nicht alleinlebenden 
Personen zu Haus (Falltypen 1 bis 9)  
























































































